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Notrufe
Polizei 110
Feuerwehr, Notarzt, 
Rettungsdienst 112
Krankentransport 192 22
Polizeiposten Kenzingen 92 91-0
Polizeidirektion Emmendingen 07641/58 20
Städtischer Notdienst 0176/21 87 98 84
Technisches Hilfswerk 07641/21 81
Giftnotrufzentrale 0761/1 92 40
Rechtsanwalt-Notdienst 0172/7 45 19 40
Netze BW GmbH
Störungshotline Strom  0800/3 62 94 77
Straßenbeleuchtung
Störungsdienst 07644/90 00

Ärztlicher Notfalldienst
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst 
(allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher 
Notfalldienst): 116117 (Anruf ist kostenlos)
Öffnungszeiten und Anschrift der augenärztli-
chen Notfallpraxis Freiburg:
Notfallpraxis Augen Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.Krebs-Straße 3, 79106 Freiburg
Mo, Die, Do                             20-23 Uhr
Mi, Fr                                       16-23 Uhr
Sa, So und an Feiertagen         8-23 Uhr

Notfallpraxis Kinder Freiburg
St. Josephs-Krankenhaus
Sautierstraße 1, 79104 Freiburg
Öffnungszeiten:
Mo - Do                                     19-22:30 Uhr
Fr                                               16-22:30 Uhr
Sa, So und an Feiertagen           8-22:30 Uhr

Apothekendienst
Sa., 03.02.2024:  Mithras-Apotheke Riegel 
So., 04.02.2024: St. Blasius-Apotheke Wyhl 
Mo., 05.02.2024: Stadt-Apotheke Herbolzheim 
Di., 06.02.2024:  Üsenberg-Apotheke Kenzingen 
Mi., 07.02.2024:  Tulla-Apotheke Rheinhausen 
Do., 08.02.2024: Brunnen-Apotheke Herbolzheim 
Fr., 09.02.2024: Stadt-Apotheke Endingen 

Apothekennotdienst im Internet: www.aponet.de 

Der Apotheken-Notdienstfinder 
22 8 33* von jedem Handy ohne Vorwahl 

Festnetz: 0800 00 22 8 33** 
SMS: “apo“ an 22 8 33* 

*max. 69 ct/Min/SMS / ** kostenlos

Tierärztlicher Dienst
Falls der zuständige Tierarzt nicht erreichbar 
ist, versieht den tierärztlichen Notdienst für 
Groß- und Kleintiere an diesem Wochenende: 
Samstag/Sonntag 03./04.02.2024 
Großtierpraxis Dr. Bretzinger und Brodauf, 
Denzlingen, 07666/9463434 – Großtiere 
Frau Dr. Tietz, Waldkirch, 07681/494936 
– Kleintiere 
Der Notfalldienst für Großtiere wird am Sonn-
tag in der Zeit von 10 – 18 Uhr versehen. 
Der Notfalldienst für Kleintiere ist werktags 
von 18 - 8 Uhr besetzt und tagesaktuell über den 
Haustierarzt zu erfragen.

Fahrkartenverkauf
Fahrkarten der Deutschen Bahn, Verbundfahr-
scheine, Einzel-, Tages-, Monats-, Jahreskarten. 
Linda‘s Reisebüro und Kiosk e.Kfr. 
Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Do. und Fr.:  8-12 Uhr, 14:30-18:00 Uhr 
Di.:  8-12 Uhr, 14:30-18:00 Uhr 
Mi. und Sa. :  8-12 Uhr

Wichtige Anschlüsse
Stadtverwaltung Kenzingen
Rathaus Zentrale Tel. 900-0, Fax 900-160
Bürgermeister Guderjan   Tel. 900-100
E-Mail-Adresse: post@kenzingen.de 
www.kenzingen.de

Ökumenische Sozialstation St. Franziskus
Unterer Breisgau e.V. 
Häusliche Krankenpflege und Dorfhelferinnen 
Maria-Sand-Strasse 10, 79336 Herbolzheim 
07643-933698-0 
Sprechzeiten von Montag bis Freitag 
08:00 Uhr bis 15:30 Uhr 
24 Stunden Rufbereitschaft bei Notfällen.

Herbstzeit gemeinnützige GmbH
Betreutes Wohnen für alte Menschen in Familien
Sprechzeiten nach Vereinbarung:
Tel. 07641/9671590
www.herbstzeit-bwf.de

Pflege auf unsere Weise
Individuelle häusliche Betreuung und Pflege, 
Meinrad Weber, Hürnheimweg 2, Tel.: 9290351 
pflege@auf-unsere-weise.de

Bürgerstiftung Kenzinger Hilfsfonds
Rathaus Kenzingen Nebengebäude
Sprechzeiten: 
nach Vereinbarung, Tel. 7315
Spendenkonto IBAN DE 87 680 501 01 00 2222 777 5
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
Ansprechpartner:
Marianne Tießler, Kenzingen, Tel. 7315
BM Matthias Guderjan, Kenzingen, Tel. 900 100
Inge Göbes, Kenzingen, Tel. 6606
Gisela Kuwert, Kenzingen, Tel. 7742
Renate Löhndorf, Bombach, Tel. 8598
Barbara Herr, Hecklingen, Tel. 6486
Hedwig Rethaber, Nordweil, Tel. 9268393

Seniorenbeauftragter der Stadt Kenzingen
Hanns-Heinrich Schneider
Pfarrer i. R., Tel. 07644 9278889
E-Mail: hannsheinrich.schneider@gmail.com 
Kreisseniorenrat Emmendingen 
Homepage: www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

Hospiz Hecklingen e.V.,  Kenzingen
Hauptstraße 46, 
Sprechzeiten: mittwochs von 09.00 bis 11.00 Uhr
bitte, mit Terminvereinbarung
persönliche Trauerberatung 
nach tel. Terminabsprache
Tel. 07644-930198 oder auch per Mail:
info@hospiz-hecklingen.de

Fachstelle Sucht - Beratung, Behandlung, 
Prävention, Emmendingen
Hebelstr. 27, Tel.: 07641 9335890, 
Fs-emmendingen@bw-lv.de,
Montag, Dienstag, 
Mittwoch, Donnerstag  9 -12 Uhr
Mittwoch und Donnerstag 13-16 Uhr
Individuelle Erstgespräche nach telefonischer  
Vereinbarung.

Weißer Ring (Hilfe für Opfer von Straftaten)
Tel. 07642/9076-825

TelefonSeelsorge Freiburg
0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222
gebührenfrei und rund um die Uhr erreichbar
www.netseelsorge.de

Amts- und Sprechtage
Öffnungszeiten Rathaus Kernstadt
Montag        8.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Dienstag      7.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch      8.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag  8.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 19.00 Uhr
Freitag         8.30 - 12.00 Uhr

Erweitere Öffnungszeiten des 
Bürgerbüros (Eingang Hauptstraße)
Montag, Mittwoch, Freitag  8.30 - 16.00 Uhr
Dienstag  7.30 - 16.00 Uhr
Donnerstag  8.30 - 19.00 Uhr
Samstag  10.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeiten Revierförster Kaesler, 
Rathaus Kenzingen, Zi. 16,   Tel. 900-121
donnerstags 17.00 - 18.00 Uhr

Öffnungszeiten der Rathäuser in den Stadtteilen
Bombach Tel. 254
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr
Hecklingen Tel. 269
Dienstag 15.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr
Nordweil Tel. 1311
Montag 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr

Sprechstunden der Ortsvorsteher in den Stadtteilen
Bombach
Dienstag 9.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr
Hecklingen
Dienstag 16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 11.00 Uhr
Nordweil
Montag 16.00 - 18.00 Uhr
Freitag 9.00 - 11.00 Uhr
Außerhalb der regulären Sprechzeiten nach vorheri-
ger telefonischer Terminabsprache.

Recyclinghof
jeden Freitag 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
jeden Samstag 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Grünschnittplatz Kenzingen, 
bei Kläranlage/Recyclinghof
Freitag:  13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Samstag:  9:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Wochenmarkt Kenzingen
Donnerstag 8.00 - 12.30 Uhr

Landratsamt Emmendingen
Pflegestützpunkt  07641/451 3091
Seniorenbüro  07641/451 3092
Betreuungsbehörde  07641/451 3094
Persönliche Erreichbarkeit in Emmendingen:  
Romaneistraße 3

Landratsamt Emmendingen - 
Sozialer Dienst Jugendamt  
Frau Berthold: 07641-4513194  
Frau Steiger: 07641-4513184

Sprechzeiten Finanzamt Emmendingen
Montag, Dienstag, Mittwoch
07.30 - 15.30 Uhr durchgehend
Donnerstag 7.30-17.00 Uhr durchgehend 
Freitag, 7.30 - 12.00 Uhr 

Sozialverband VdK Ortsverband  Kenzingen
Sprechstunden im Rathaus Kenzingen, Fraktionszimmer
jeden ersten Donnerstag im Monat  18.00 bis 19.00 Uhr, 
bitte mit Terminvereinbarung unter 0176/21346286

Integrationsmanager des Deutschen Roten Kreuzes  
Kirchplatz 17, Tel. 900-209 
Sprechzeiten Büro: 
Mo.: 10-12h:  Offene Sprechst. für Alle 
 11-13h: Sprechst. mit Ukra. Dolmetscherin 
Do.: 11-13h:  Sprechst. mit Arab. Dolmetscherin 
Fr.: 10-12h:  Sprechst. mit Ukra. Dolmetscherin 

Kommunaler Inklusionsvermittler Kenzingen 
Kontaktsprechstunde Winfried Höhmann Rathaus, 
Fraktionszimmer, Eing. Hauptstr., barrierefrei, jeden 
Mittwoch von 14:30 - 15:30 Uhr, bitte um Termin-
vereinbarung: Tel. 8295, Mobil 0176/21346286 oder 
Mail: inklusion@kenzingen.de
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43 Jahre im Dienst der Kinder Kenzingens
Am vergangenen Mittwoch wurde in der KiTa Schnellbruck die 
Verabschiedung von Renate Hensle gefeiert. Mehr als vier Jahr-
zehnte war Sie in den städtischen KiTas tätig. Fünf Jahre lang hat 
sie als Erzieherin im Kindergarten „Pusteblume“ gearbeitet, ihn 
dann 18 Jahre geleitet, bevor sie 20 Jahre lang die Leitung des 
Kindergartens „Schnellbruck“ innehatte. 

Bürgermeister Matthias Guderjan, Ihre Kolleginnen und Kolle-
gen, die Kindergartenkinder und zahlreiche Wegbegleiter dank-
ten Frau Hensle im Rahmen der Verabschiedung für Ihr Engage-
ment und wünschten alles Gute im Ruhestand. 

775 Jahre - Jubiläumsband der Pforte  
Anlässlich des 775jährigen Stadtjubiläums hat die Arbeitsge-
meinschaft für Geschichte und Landeskunde Kenzingen e.V. ei-
nen Jubiläumsband der Pforte herausgegeben. Der 26. Band der 
Reihe wirft unterschiedlichste Schlaglichter auf die Zeitspanne 
seit der Stadterhebung 1249 bis ins Hier und Jetzt. Behandelt 
werden unter anderem Themen wie Adel im Breisgau, Denk-
malpflege und Kunst, Menschen und Ereignisse. Bürgermeister 
Matthias Guderjan dankte dem Vorsitzenden Klaus Weber und 
seiner Frau Roswitha für die federführende Erstellung des Ban-
des. Die Jubiläumsausgabe ist ab sofort im Bürgerbüro des Rat-
hauses zum Preis von 29,00 Euro erhältlich. 

Narrennest Kenzingen
Am vergangenen Wochenende war Kenzingen fest in der Hand 
der Narren. Mehr als 20 Gastzünfte waren am Samstag und Sonn-
tag gekommen, um mit der Narrenzunft Welle-Bengel Kenzin-
gen e.V. 1824 200 Jahre Fasnet in Kenzingen zu feiern. Bereits am 
Samstagnachmittag zum Kinderumzug und Narrenbaumstellen 
war die Innenstadt gut gefüllt, der stimmungsvolle Nachtumzug 
war bestens besucht. Am Sonntagmorgen folgte eine Narrenmes-
se und der Empfang der Zunftmeister*innen im Rathaus, bevor 
der große Umzug startete. Rund 1.800 Hästräger zogen durch die 
Innenstadt, bejubelt von dichten Zuschauerreihen entlang der 
Umzugsstrecke. Die Stadt dankt der Narrenzunft Welle-Bengel 
e.V., allen voran Oberzunftmeisterin Annette Shkodra und Zere-
monienmeister Andreas Zeiser sowie allen Mitwirkenden und Be-
suchern für den großen Erfolg der Veranstaltung. 
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Amtliche Bekanntmachungen
Stadt/Gemeinde 
Kenzingen  

Landkreis 
Emmendingen  

 
Öffentliche Bekanntmachung der Wahl 
des Gemeinderats und des Ortschaftsrats 
am 9. Juni 2024 
 
1. Am Sonntag, dem 9. Juni 2024 findet die regelmäßige Wahl des Gemeinderats und des Ortschaftsrats statt. 
 

In der Stadt Kenzingen sind dabei 22 Gemeinderäte auf 5 Jahre zu wählen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens so viele Be-
werber enthalten, wie Gemeinderäte zu wählen sind. 

In der Ortschaft Nordweil sind dabei 8 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Bewerber für 
einen Wahlvorschlag 5) beträgt 16. 

In der Ortschaft Bombach sind dabei 6 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Bewerber für 
einen Wahlvorschlag 5) beträgt 12. 

In der Ortschaft Hecklingen sind dabei 8 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Bewerber 
für einen Wahlvorschlag 5) beträgt 16. 

 
 
2. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahlen frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung 

und spätestens am 28. März 2024 bis 18:00 Uhr beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses – Bürgermeisteramt 
Kenzingen, Hauptstraße 15, 79341 Kenzingen schriftlich einzureichen. Später eingehende Wahlvorschläge müssen zu-
rückgewiesen werden (§ 18 Abs. 2 KomWO). 

2.1  Wahlvorschläge können von Parteien, von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen und von nicht mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen eingereicht werden. Für die einzelnen Wahlen sind jeweils gesonderte Wahl-
vorschläge einzureichen. 
Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung von Wahl-
vorschlägen ist nicht zulässig. 

2.2  Zulässige Zahl der Bewerber  
2.2.1 Wahlvorschläge für den/die Ortschaftsrat/-räte der Ortschaften Nordweil, Bombach und Hecklingen dürfen (höchstens) 

doppelt so viele Bewerber enthalten, wie Ortschaftsräte zu wählen sind. Näheres s. Nr. 1. 
2.2.2 Gemeinden/Ortschaften  

Wahlvorschläge für den Gemeinderat dürfen (höchstens) so viele Bewerber enthalten, wie Gemeinderäte zu wählen sind. 
Näheres s. Nr. 1.  

2.3 Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der 
im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder im Wahlgebiet oder in einer Versammlung der von diesen 
aus ihrer Mitte gewählten Vertreter ab 20. August 2023 in geheimer Abstimmung nach dem in der Satzung vorgesehenen 
Verfahren wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag festlegen. 

Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der im Zeit-
punkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Anhänger der Wählervereinigung im Wahlgebiet ab 20. August 2023 in ge-
heimer Abstimmung mit der Mehrheit der anwesenden Anhänger wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem 
Wahlvorschlag festlegen. 
Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die Gemeinde, bei der Wahl des Ortschaftsrats die jeweilige Ortschaft. 
Hat eine Partei oder mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigung in einer Ortschaft weniger als drei wahlberechtigte 
Mitglieder, reicht dies zur Bildung einer Mitgliederversammlung in der Ortschaft nicht aus; die Bewerber für die Wahl der 
Ortschaftsräte dieser Ortschaft können dann in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberech-
tigten Mitglieder oder Vertreter der Partei oder Wählervereinigung in der Gemeinde gewählt werden. Gleiches gilt für den 
Fall, dass trotz ausreichender Mitgliederzahl in der Ortschaft zu einer Mitgliederversammlung auf Ortschaftsebene, zu der 
nach der Satzung der Partei oder mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung ordnungsgemäß eingeladen worden 
ist, weniger als drei wahlberechtigte Mitglieder erschienen sind und die Versammlung auf Ortschaftsebene deshalb abge-
brochen werden muss. Für die Einleitung des Bewerberaufstellungsverfahrens auf Gemeindeebene gelten die entspre-
chenden internen Regelungen der Partei/mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung. 

Bei nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen ist eine Feststellung, dass die Zahl der wahlberechtigten 
Anhänger dieser Wählervereinigung zur Bildung einer Aufstellungsversammlung auf der Ortschaftsebene nicht ausreicht, 
erst möglich, wenn die einberufene Versammlung der wahlberechtigten Anhänger auf Ortschaftsebene abgebrochen wer-
den muss, weil weniger als drei wahlberechtigte Personen erschienen sind; erst dann kann das Bewerberaufstellungsver-
fahren auf Gemeindeebene eingeleitet werden. 

2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahlvorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. gemeinsame 
Wahlvorschläge), können in getrennten Versammlungen der beteiligten Parteien und Wählervereinigungen oder in einer 
gemeinsamen Versammlung gewählt werden. Die Hinweise für Parteien bzw. Wählervereinigungen gelten entsprechend. 
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2.4 Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag Bürger der Gemeinde ist und das 16. Lebensjahr vollendet hat. Die 
Bewerber bei unechter Teilortswahl müssen zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und am Tag der Wahl in 
dem Wohnbezirk wohnen, für den sie sich aufstellen lassen. Wählbar in den Ortschaftsrat ist, wer am Wahltag Bürger 
der Gemeinde ist, das 16. Lebensjahr vollendet hat und zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und am Wahltag 
in der Ortschaft wohnt (Hauptwohnung).  

    Nicht wählbar sind Bürger, 
●  die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht nicht besitzen;  
● die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf-

fentlicher Ämter nicht besitzen; 
● Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union) sind außerdem nicht wähl-

bar, wenn sie infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung des Mit-
gliedstaates, dessen Staatsangehörige sie sind, die Wählbarkeit nicht besitzen. 

2.5  Ein Wahlvorschlag muss enthalten 
● den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 

diese. Wenn die einreichende Wählervereinigung keinen Namen führt, muss der Wahlvorschlag ein Kennwort enthal-
ten; 

● Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerber; bei un-
echter Teilortswahl ist in den Fällen, in denen der Bewerber mehrere Wohnungen in der Gemeinde hat, die Anschrift 
in dem Wohnbezirk anzugeben, für den der Bewerber aufgestellt wurde; 

●  bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehörigkeit angegeben werden. 

Zusätzlich können ein im Personalausweis oder Reisepass eingetragener Doktorgrad und ein eingetragener Ordensname 
oder Künstlername angegeben werden. 

Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge – bei unechter Teilortswahl nach Wohnbezirken getrennt – aufgeführt 
sein. Jeder Bewerber darf nur einmal aufgeführt sein; für keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorgeschlagen werden. 

2.6  Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen von dem für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein. Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die Unterschrift von 
drei Mitgliedern, darunter die des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters. 

2.7 Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von den drei Unterzeichnern der 
Niederschrift über die Bewerberaufstellung (Versammlungsleiter und zwei Teilnehmer – vgl. 2.10) persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen. 

2.8 Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen sind von den jeweils zuständigen Vertretungsbe-
rechtigten jeder der beteiligten Gruppierungen nach den für diese geltenden Vorschriften zu unterzeichnen (vgl. 2.6 und 
2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 und 5 KomWO). 

2.9  Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet sein  

für die Wahl des Gemeinderats von 50 Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt sind (Unterstüt-
zungsunterschriften); 

für die Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft(en)  

Nordweil von 

Personenzahl  

10 

Bombach von 10 

Hecklingen von  10 

Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt sind (Unterstützungsunterschriften). 

Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahlvorschläge 
●  von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in dem zu wählenden Organ vertreten sind; 
● von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen, die bisher schon in dem zu 

wählenden Organ vertreten sind, wenn der Wahlvorschlag von der Mehrheit der für diese Wählervereinigung Gewähl-
ten unterschrieben ist, die dem Organ zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags noch angehören. 

2.9.1 Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amtlichen Formblättern einzeln erbracht werden. Die Formblätter wer-
den auf Anforderung der Partei oder Wählervereinigung vom Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses oder wenn 
der Gemeindewahlausschuss noch nicht gebildet ist, vom Bürgermeister – Bürgermeisteramt Kenzingen, Hauptstraße 
15, 79341 Kenzingen – kostenfrei geliefert. Als Formblätter für die Unterstützungsunterschriften dürfen nur die ausgege-
benen amtlichen Vordrucke verwendet werden. Bei der Anforderung ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der ein-
reichenden Partei oder Wählervereinigung bzw. das Kennwort der Wählervereinigung anzugeben. Diese Angaben werden 
von der ausgebenden Stelle im Kopf der Formblätter vermerkt. Ferner muss die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglie-
der-/Vertreter- oder Anhängerversammlung (vgl. 2.3) bestätigt werden. 

2.9.2 Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und 
handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname, Tag der Geburt und Anschrift 
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Unionsbürger als Unterzeichner, die 
nach § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen zu 
dem Formblatt den Nachweis für die Wahlberechtigung durch eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach 
§ 3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 KomWO erbringen. Sind die Betreffenden aufgrund der Rückkehrregelung nach § 12 
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Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) wahlberechtigt, müssen sie dabei außerdem erklären, in welchem Zeitraum sie 
vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten. Wohnungs-
lose Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde bzw. Ortschaft haben und einen Wahlvorschlag unter-
stützen wollen, müssen ihre Wahlberechtigung in geeigneter Weise nachweisen (§ 3b Abs. 2 KomWO); Nr. 3.3 gilt ent-
sprechend. 

2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvorschläge für 
eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 4 
KomWO). 

2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der Bewerber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversamm-
lung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 5 KomWO). 

2.9.5 Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend auch für gemeinsame Wahlvorschläge. 

2.10 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen 
● eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, dass er der Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt hat; die 

Zustimmungserklärung ist unwiderruflich; 
● von einem Unionsbürger als Bewerber eine eidesstattliche Versicherung über seine Staatsangehörigkeit und Wählbar-

keit sowie auf Verlangen eine Bescheinigung der zuständigen Verwaltungsbehörde seines Herkunftsmitgliedstaates 
über die Wählbarkeit; 

● Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung in § 12 Abs. 1 Satz 2 GemO wählbar und nach den Bestimmungen 
des § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen in 
der o. g. eidesstattlichen Versicherung ferner erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung 
der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten; 

● eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerver-
sammlung (vgl. 2.3). Die Niederschrift muss Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl 
der erschienenen Mitglieder oder Vertreter bzw. Anhänger und das Abstimmungsergebnis enthalten; außerdem muss 
sich aus der Niederschrift ergeben, ob Einwendungen gegen das Wahlergebnis erhoben und wie diese von der Ver-
sammlung behandelt worden sind. Der Leiter der Versammlung und zwei wahlberechtigte Teilnehmer haben die Nie-
derschrift handschriftlich zu unterzeichnen; sie haben dabei gegenüber dem Vorsitzenden des Gemeindewahlaus-
schusses an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge in geheimer 
Abstimmung durchgeführt worden sind; bei Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen 
sie außerdem an Eides statt versichern, dass dabei die Bestimmungen der Satzung der Partei bzw. Wählervereinigung 
eingehalten worden sind; 

● die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften (vgl. 2.9), sofern der Wahlvorschlag von wahlberechtigten Per-
sonen unterzeichnet sein muss; ggf. einschließlich der in Nummer 2.9.2 genannten zusätzlichen Nachweisen; 

● bei der Wahl des Ortschaftsrats, wenn die Bewerber einer Partei oder Wählervereinigung in einer Mitglieder-/Vertreter- 
oder Anhängerversammlung in der Gemeinde aufgestellt worden sind (vgl. 2.3), eine von dem für das Wahlgebiet zu-
ständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten unterzeichnete schriftliche Bestätigung, dass die Vorausset-
zungen für dieses Verfahren vorlagen; die Bestätigung kann auch auf dem Wahlvorschlag selbst erfolgen. 

 Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gilt als Behörde im Sinne von § 156 des Strafgesetzbuchs; er ist zur 
Abnahme der Versicherungen an Eides statt zuständig. Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses kann außer-
dem verlangen, dass ein Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass vorlegt und seine letzte Adresse 
in seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt. 

2.11 Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit Namen, Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen bezeich-
net werden. Sind keine Vertrauensleute benannt, gelten die beiden ersten Unterzeichner des Wahlvorschlags als Ver-
trauensleute. Soweit im Kommunalwahlgesetz und in der Kommunalwahlordnung nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
die Vertrauensleute, jeder für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und Erklärungen 
von Wahlorganen entgegenzunehmen. 

2.12 Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über die Bewerberaufstellung, eidesstattliche und sonstige Erklärungen 
sowie für Zustimmungserklärungen sind auf Wunsch erhältlich beim Bürgermeisteramt Kenzingen, Hauptstraße 15, 
79341 Kenzingen. 

3.  Hinweise auf die Eintragung in das Wählerverzeichnis auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 und § 3b Abs. 1 KomWO. 

3.1 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 
verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Für die Wahl des Ort-
schaftsrats setzt dies voraus, dass die in Satz 1 genannten Personen am Wahltag in der Ortschaft ihre (Haupt-)Wohnung 
haben. 

3.2 Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags – für die Wahl der Mitglieder der Regionalversammlung des 
Verbands Region Stuttgart  – durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis – aus dem Ver-
bandsgebiet der Region Stuttgart  – verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in 
den Landkreis – in das Verbandsgebiet der Region Stuttgart  – zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, wer-
den, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis – im Verbandsgebiet der Region Stuttgart  – 
wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. 
Ist die Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Ge-
meinde, von der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis – das Verbandsgebiet der Region Stuttgart  – verlas-
sen hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs 
oder der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis – dem Verbandsgebiet der Region Stuttgart – sowie über das 
Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte 
seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 
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3.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am Wahltag 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde – im Landkreis – im Verbandsgebiet der Region Stuttgart  – gewöhnlich 
aufhalten, werden auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte 
ohne Wohnung zu versichern, dass er bei keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine 
Eintragung beantragt hat oder noch beantragen wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit 
mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde – im Landkreis – im Verbandsgebiet der 
Region Stuttgart – haben wird. Für die Wahl des Ortschaftsrats setzt dies voraus, dass die in Satz 1 genannten Personen 
am Wahltag in der Ortschaft ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

3.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärun-
gen nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO anzuschließen. 

3.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt der 
genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag, 19. Mai 
2024 (keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt Kenzingen, Hauptstraße 15, 79341 Kenzingen einge-
hen. 

 Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Kenzingen, Haupt-
straße 15, 79341 Kenzingen bereit. 

 
Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 30 
der Kommunalwahlordnung gilt entsprechend. 

Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl-
schein beantragt hat. 

 
Ort, Datum 

Kenzingen , 29.01.2024 
Bürgermeisteramt 
 
gez.  
Matthias Guderjan 
Bürgermeister  

 
Unterschrift, Amtsbezeichnung 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung
Aufstellungsbeschluss und Veröffentli-
chung des Entwurfs der 1. Änderung des 
Bebauungsplans und der örtlichen Bau-
vorschriften „Breitenfeld III“ im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13a BauGB
Die Gemeindevertretung der Stadt Ken-
zingen hat am 06.07.2023 in öffentlicher 
Sitzung aufgrund von § 2 Abs.1 BauGB be-
schlossen, den Bebauungsplan und die ört-
lichen Bauvorschriften „Breitenfeld III“ im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
erstmalig zu ändern. In der öffentlichen Sit-
zung am 25.01.2024 hat der Gemeinderat 
den Entwurf der 1. Änderung des Bebau-
ungsplans „Breitenfeld III“ und den Entwurf 
der zusammen mit ihr geänderten Örtlichen 
Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, 
diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB im Internet zu 
veröffentlichen.

Ziele und Zwecke der Planung
Der Bebauungsplan „Breitenfeld III“ wur-
de durch seine Bekanntmachung am 
09.05.2014 rechtskräftig. Durch die Aufstel-
lung des Bebauungsplans wollte die Stadt 
für ortsansässige Familien Wohnbauland 
schaffen. Zwischenzeitlich ist das Plangebiet 
fast vollständig aufgesiedelt. Im nördlichen 
Bereich sind jedoch noch 6 zusammenhän-
gende Grundstücke frei. Diese sollen nun 
durch einen Investor gesamtheitlich bebaut 

werden. Im Zuge der konkreten Planung ist der Investor mit einem Entwurf an die Stadt her-
angetreten, der auf den 6 Grundstücken die Errichtung von insgesamt 6 Doppelhäusern vor-
sieht, jedoch in einigen wenigen Punkten von den Vorgaben des Bebauungsplans abweicht. 
Dementsprechend soll nun der Bebauungsplan angepasst werden.

Lage des Plangebiets
Die vorliegende 1. Änderung des Bebauungsplans „Breitenfeld III“ bezieht sich auf die textli-
chen Festsetzungen, die örtlichen Bauvorschriften sowie die Planzeichnung für insgesamt 6 
Flurstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Breitenfeld III“. Die Flurstücke Flst.Nrn. 
10463-10468 werden durch die Änderung überplant.
Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus dem nachfolgend abgedruckten 
Plan:
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Die 1. Änderung des Bebauungsplans „Brei-
tenfeld III“ wird im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der 
Innenentwicklung) ohne Durchführung ei-
ner Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgestellt. Der Öffentlichkeit sowie den 
berührten Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben.

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebau-
ungsplans sowie der örtlichen Bauvorschrif-
ten wird mit Begründung mit integriertem 
Umweltbeitrag vom

05.02. bis einschließlich 15.03.2024  
(Veröffentlichungsfrist)

auf der Homepage der Stadt Kenzingen un-
ter
www.kenzingen.de --> Rathaus und Service 
--> Aktuelles / Bekanntmachungen --> Be-
kanntmachungen
https://www.kenzingen.de/rathaus/
rathausnachrichten/

im Internet veröffentlicht. Als andere leicht 
zu erreichende Zugangsmöglichkeit werden 

alle Unterlagen innerhalb der oben genann-
ten Frist auch beim Fachbereich 3 Bauen 
und Planen im Rathaus der Stadt Kenzingen 
(2. OG), Hauptstraße 15, 79341 Kenzingen, 
während der üblichen Dienststunden öf-
fentlich ausgelegt.

Während der Veröffentlichungsfrist können 
Stellungnahmen bei der Stadt Kenzingen 
abgegeben werden. Die Stellungnahmen 
sollen elektronisch übermittelt werden an 
post@kenzingen.de, können aber bei Bedarf 
auch auf anderem Weg (z.B. schriftlich oder 
zur Niederschrift) abgegeben werden. Da 
das Ergebnis der Behandlung der Stellung-
nahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der 
Anschrift des Verfassers zweckmäßig.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können.

Kenzingen, 02.02.2024

gez.
Matthias Guderjan
Bürgermeister

Dies ist nicht mehr erforderlich, wenn be-
reits eine Anmeldung vorliegt und keine Än-
derungen eingetreten sind.
Gemäß §§ 67 - 70 ZVG kann im Versteige-
rungstermin für ein Gebot Sicherheit ver-
langt werden.
Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrs-
wertes und ist sofort zu leisten. Sicherheits-
leistung durch Barzahlung ist ausge-
schlossen.
Bietsicherheit kann unter anderem durch 
rechtzeitige Überweisung geleistet werden:

Überweisung auf folgendes Bankkonto 
mit den Verwendungszweck-Angaben
Empfänger:
Landesoberkasse Baden-Württemberg
Bank:
Baden-Württembergische Bank
IBAN: DE51 6005 0101 0008 1398 63
BIC: SOLADEST600
Verwendungszweck:
2340629536473, Az. 9 K 63/23, 
Name des Bieters, AG Emmendingen

Dem Gericht muss im Termin eine Bu-
chungsbestätigung der Landesoberkasse 
Baden-Württemberg vorliegen; das Risiko 
hierfür trägt der Einzahler.
Bietvollmachten müssen öffentlich beglau-
bigt sein.

Amtsgericht Emmendingen
-Vollstreckungsgericht-
 

Aktenzeichen: 9 K 63/23 Emmendingen, 24.01.2024

Amtsgericht Emmendingen
VOLLSTRECKUNGSGERICHT

Terminsbestimmung:
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort

Donnerstag, 
28.03.2024

09:15 Uhr II, Sitzungssaal Amtsgericht Emmendingen, Karl-Friedrich-
Straße 25, 79312 Emmendingen

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Herbolzheim

Gemarkung Flurstück Wirtschaftsart u. Lage Anschrift m² Blatt

Herbolzheim 5177 Landwirtschaftsfläche Ochsental 678 7630, BV 1

Verkehrswert: 2.400,00 €

Weitere Informationen in einigen Tagen unter www.versteigerungspool.de
Der Versteigerungsvermerk ist am 17.08.2023 in das Grundbuch eingetragen worden.

Aufforderung:
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus dem Grundbuch nicht 
ersichtlich waren, sind spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe 
von Geboten anzumelden und, wenn der Antragsteller widerspricht, glaubhaft zu machen, 
widrigenfalls sie bei der Feststellung des geringsten Gebotes nicht berücksichtigt und bei 
der Verteilung des Versteigerungserlöses den übrigen Rechten nachgesetzt werden.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder des nach § 55 ZVG mithaf-
tenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags die Auf-
hebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, widrigenfalls für das 
Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes tritt.

Hinweis:
Es ist zweckmäßig, bereits drei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung der 
Ansprüche an Kapital, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus 
dem Grundstück bezweckenden Rechtsverfolgung mit Angabe des beanspruchten 
Ranges schriftlich einzureichen oder zu Protokoll der Geschäftsstelle zu erklären.

 

 

  
  

 

 

 

 Amtsgericht Emmendingen 
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Herausgeber: Stadt Kenzingen
Verantwortlich für die amtlichen und für 
die Mitteilungen der Verwaltung und für 
die Amts- und Sprechtage städt. Einrich-
tungen:
Matthias Guderjan, Bürgermeister,
Tel. 07644/900-100.
Verantwortlich für alle übrigen Bekannt-
machungen sind ausschließlich die Auf-
traggeber.
- Redaktionelle Änderungen aus 
technischen Gründen jedoch vorbehalten
Verantwortlich für den Anzeigenteil/ 
Druck: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach, 
Tel.07771/9317-11, Fax 07771/9317-40,
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de 
Homepage:www.primo-stockach.de
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Stadtverwaltung / Behörden

Öff nungszeiten der Ortschaftsverwaltungen 
Die Ortschaftsverwaltungen Bombach, Hecklingen und Nordweil blei-
ben über Fasnet von Donnerstag, 08.02.2024 bis einschließlich Dienstag, 
13.02.2024 geschlossen. 
Bei Fragen und dringenden Notfällen wenden Sie sich bitte an das Bürger-
büro im Rathaus Kenzingen unter der Telefonnummer 07644 900-0. 

 
Bruno Jägle Berthold Seng Franz Pfeff er 
Ortsvorsteher Bombach Ortsvorsteher Hecklingen Ortsvorsteher Nordweil 

2. Winterwanderung auf 

„Försters Spuren“ am 24. Februar 2024  
 
Unter dem Motto 
 
„Besonderheiten des Johanniterwaldes“ 
 
laden Bürgermeister Matthias Guderjan und 
Stadtförster Johannes Kaesler wieder herzlich 
zur Winterwanderung ein. 
 
 
Gehzeit: ca. 3 Stunden 
 
Treff punkt:  13:30 Uhr, Oberhausener Baggersee, 
 Einfahrt Seehof bis zum Waldrand fahren. 
 
Der Unkostenbeitrag von 9,00 Euro pro Person beinhaltet Getränke und einen kleinen 
Imbiss. 
 
Die Wanderung fi ndet bei jedem Wetter statt und ist nicht für Kinderwagen geeignet. 
Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung werden angeraten. 
 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung bis zum 16. Februar 
2024 bei Frau Yvonne Dosch unter der Telefonnummer 07644 / 900 – 199 erforder-
lich. 

 
       

  
 

 
 

 
 

 
  

  
 
 

   
 

  
   
 

   
 

 
 

 
 

  
   

 
 
 
 

Öff nungszeiten des 
Rathauses über Fasnet 
Das Rathaus und das Bürgerbüro 
bleiben über Fasnet von Montag, 
12.02.2024 bis einschließlich Dienstag, 
13.02.2024 geschlossen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Öff nungszeiten des 

Die Stadt Kenzingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die
städtischen Kindertagesstätten jeweils unbefristet

Erzieher (m/w/d) oder
Fachkraft nach § 7 KiTaG (m/w/d)

Schnellbruck in Teil- oder Vollzeit
Franziskanergarten in Teil- oder Vollzeit

Nordweil in Teilzeit

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit detaillierten Unterlagen mit Angabe des Be-
schäftigungsumfangs bis 01. März 2024 an:
Stadt Kenzingen, Hauptstraße 15, 79341 Kenzingen oder per E-Mail als eine PDF-Datei 
an: bewerbung@kenzingen.de.
Weitere Informationen zu den Stellenangeboten erhalten Sie unter www.kenzingen.de 
unter der Rubrik Rathaus, Aktuelles, Stellenangebote.

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

   
  

   
   

   
 

  
 

Die Stadt Herbolzheim sucht Sie! 
Folgende Stellen sind zu besetzen:

Erzieherin (m/w/d) 
Kindergarten Tutschfelden (60%)

Reinigungskraft (m/w/d) für die 
Breisgauhalle (11 Stunden/ Woche)

Die ausführlichen Stellenangebote 
fi nden Sie auf unserer Homepage
unter www.stadt-herbolzheim.de.

Interessiert? Dann bewerben Sie sich 
ganz einfach online.

 

 
 

 
 

  

 

 

 

  
 

  

 

 
 

 
 

  

 

 

 

  
 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
   

 
  
 

   
 

HEIMATBLATT,
WIE SIE ES KENNEN.

HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de
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Bauplätze in  
Bombach / Weingarten
Flst.Nr. 1996 mit 528 m²

Der Kaufpreis beträgt 295,00 €/m²
Es gilt der Bebauungsplan Weingarten
Bauplätze grau markiert

Die Bewerbungsfrist endet am 15.03.2024
Bewerbungsbogen unter:
https://www.kenzingen.de/wirtschaft/
wohnflaechen/
Die Vergabe findet voraussichtlich am 18.04.2024 
im Gemeinderat (nicht öffentlich) statt.

Auskünfte erteilt gerne die Stadtverwaltung Kenzingen
Frau Janine Daul, Tel. 07644/900-122
E-Mail: daul@kenzingen.de

 

   
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 Kommunaler Klimaschutz 
Kenzingen

„Global denken - lokal handeln!“  
Herzlich Einladung! 
Mit der Wahl zum neuen Bürgermeister in Kenzingen werden für unsere Stadt und 
Raumschaft für die nächsten Jahre entscheidende Weichen gestellt.
Aus diesem Grund lädt die BUND Gruppe Nördlicher Breisgau in Zusammenarbeit mit 
dem AK Klimaschutz in Kenzingen die Bürgermeisterkandidaten zu einem Bürgerge-
spräch ein, an dem sie ihre persönlichen Vorstellungen zu Natur-, Umwelt- und Klima-
schutz in unserer Stadt vorzustellen können. 
Unsere Fragen zu aktivem Klimaschutz, regenerativer Energie, Grünanlagen, Flächen-
verbrauch und Mobilität haben sie zur Vorbereitung bereits erhalten. 
Wichtig ist uns, die notwendige Transformation an konkreten Maßnahmen und Handeln 
vor Ort fest zu machen.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen und können in der letz-
ten Runde gerne ihre Fragen an die Kandidaten stellen. 

Mittwoch, 7. Februar 2024, 19:30 h, 
Cafeteria der AWO, Eingang Bahnhofstraße 

Wir freuen uns, Sie zu dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen.
Richard Krogull-Raub Miriam Eiche 

KEINE ZEIT? KEIN PROBLEM! 
WENN ES SCHNELL GEHEN MUSS,

EINFACH ONLINE BUCHEN.

www.primo-stockach.de
anzeigen@primo-stockach.de 

Tel. 07771 9317-11

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe 

durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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Stadt Kenzingen                                                                 
Landkreis Emmendingen                                                                         
880.61 – 1.4 

Seite 1 

                                                                        

Verbindliche Bewerbung / Selbstauskunft  
Wohnbauplatz in Kenzingen  

 
Baugebiet Bombach, Weingarten 
 
Flurstück Nr.:  __________, Alternativen: __________________________________ 
 
Antragsteller  die grauen 

Felder 
werden  
von der 

Verwaltung 
ausgefüllt 

Name   

Vorname   

Geburtsdatum   

Straße    

PLZ / Wohnort    

Telefon   

Mobil    

eMail    

    

ggf. Partner/in   

Name    

Vorname    

Geburtsdatum   

    

1. Zugangsvoraussetzungen  

Ich habe in der Vergangenheit bereits einen    ja  
Wohnbauplatz von der Stadt Kenzingen erworben  nein 

  

  

2.1 Familienstand

 Eheleute   

 Eingetragene Lebensgemeinschaft   

 nicht eheliche Lebensgemeinschaft 
wenn diese mindestens 3 Jahre besteht 
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Stadt Kenzingen                                                                 
Landkreis Emmendingen                                                                         
880.61 – 1.4 

Seite 2 

                                                                        

2.2 Haushaltsangehörige Kinder (Name und Geburtsdatum angeben) 

1. Kind    

2. Kind    

3. Kind    

 bestehende Schwangerschaft    

   

2.2  Schwerbehinderung 
 (Name und Grad angeben) 

 
 

   

    

2.3  Wohnort und Arbeitsplatz   

Hauptwohnsitz in Kenzingen   ja   nein     seit______   

Arbeitsplatz in Kenzingen   ja   nein     seit______   

Arbeitgeber:    

    

Sonstiges  
 
 
 
 
 

  

 
Anlagen 
 

 
 Nachweis bestehende Schwangerschaft 
 Schwerbehindertenausweis  
  
 

  

Gesamtpunktzahl    

Ich bestätige, dass ich die Vergaberichtlinien für Wohnbauplätze vom 17. Mai 2018 
zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere. Insbesondere die Bestimmungen über 
die Bauverpflichtung und das Wiederkaufsrecht der Stadt Kenzingen sind mir be-
kannt. 
 

 Der Verarbeitung zum Zwecke der Bewerbung für ein Baugrundstück bereitge-
stellten personenbezogenen Daten stimme ich zu. Mir ist bekannt, dass diese 
Erklärung jederzeit für die Zukunft widerruflich ist.  

 
 
_______________________   _____________________________ 
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Veranstaltungen des Monats

Februar

Fr 02.02.2024 20:11 Traditionelle 
Frauenfasnet Buntes Programm Kath. Frauenbund Zweigverein 

Bombach Rathaussal, Bombach

Fr 02.02.2024 19:29 MGV Fasnetobe MGV Lichteneck Hecklingen 1888 
e.V.

MGV Proberaum im Schloß, 
Hecklingen

Sa 03.02.2024 19:59 Zunftkappenabend Narrenzunft Welle-Bengel 
Kenzingen e.V. 1824 Üsenberghalle, Kenzingen

Sa 03.02.2024 20:00 Bunter Obe Sportverein Norweil e.V. Herrenberghalle, Nordweil

Do 08.02.2024 18:31 Hemdglunkerumzug Narrenzunft Bachdatscher e.V. 
Nordweil Rathaus, Nordweil

Do 08.02.2024 19:00 Schmutziger Donnerstag Freiwillige Feuerwehr Kenzingen, 
Abteilung Bombach

Feuerwehrgerätehaus, 
Bombach

Do 08.02.2024 19:11
Schmutziger Dunschdig 
Eröffnung der Kenzinger 
Fasnet

Fasnet-Ausrufen, Narrentaufe, 
Schlüsselübergabe

Narrenzunft Welle-Bengel 
Kenzingen e.V. 1824

Schwobetor, Welle-Bengel-
Brunnen, Rothüs

Fr 09.02.2024 15:00   / 
22:00  

Narresome-Party / Der 
Russ-Lumpensammler

Narrenzunft Bachdatscher e.V. 
Nordweil Bachdatscherkeller, Nordweil

Fr 09.02.2024 Wunderfitz-Ball Kulturverein Wunderfitz 
Hecklingen e.V. Schlosskeller, Hecklingen

Sa 10.02.2024 09:31 Querbeetmarkt Narrenzunft Bachdatscher e.V. 
Nordweil Narrenbrunne, Nordweil

Sa 10.02.2024 10:11
Fasnetssamschdig 
Giezig Umzug fir d´ 
Narresome

Narrenzunft Welle-Bengel 
Kenzingen e.V. 1824 Start am Kirchplatz 

So 11.02.2024 14:31 Fasnetssunndig - Großer 
Narrenumzug

Narrenzunft Welle-Bengel 
Kenzingen e.V. 1824 Innenstadt, Kenzingen

So 11.02.2024 14:11 Fasnetumzug Vereinsgemeinschaft Hecklingen Hecklingen, Beginn: 
Schlossplatz

Mo 12.02.2024 07:11 Fasnetmändig - 
Taganrufen Wecke in d`r Altstadt Narrenzunft Welle-Bengel 

Kenzingen e.V. 1824 Innenstadt, Kenzingen

Mo 12.02.2024 10:11 Fasnetmändig - Zehni 
Mess

Närrisches Programm und 
Nudelsuppe

Narrenzunft Welle-Bengel 
Kenzingen e.V. 1824

Turn- und Festhalle (Alte 
Halle), Kenzingen

Mo 12.02.2024 13:11 Nudelsuppe-Essen Bewirtung. Eintritt frei. Musikverein Hecklingen e.V. Festplatz beim unteren 
Schloss, Hecklingen

Mo 12.02.2024 14:31 Fasnetmändigumzug Narrenzunft Bachdatscher e.V. 
Nordweil Rathaus, Nordweil

Die 13.02.2024 14:01   / 
20:11  

Kinderfasnet / Fällen und 
Versteigern des 
Narrenbaums

Narrenzunft Bachdatscher e.V. 
Nordweil Rathaus, Nordweil

Die 13.02.2024 14:11 Fasnetszischdig 
Kinderfasnet

Narrenzunft Welle-Bengel 
Kenzingen e.V. 1824

Turn- und Festhalle (Alte 
Halle), Kenzingen

Die 13.02.2024 20:11 Fasnetszischdig 
Fasnetsverbrennung Hieler Umzug Narrenzunft Welle-Bengel 

Kenzingen e.V. 1824 Rothüs, Kenzingen

Fr 16.02.2024 19:00 Ökumenischer 
Weltgebetstag - Vortrag

Vortrag von Theologin Daniela 
Krause "Palästina - Glaube 
bewegt"

r.k. Kirchengemeinde Kenzingen Katholisches Gemeindehaus, 
Kenzingen
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Fr 16.02.2024 20:00 Hauptversammlung 
Stadtkapelle Kenzingen

Jahreshaupt-
versammlung Stadtkapelle Kenzingen Probelokal, Ladhofstraße 6, 

Kenzingen

So 18.02.2024 Bürgermeisterwahl, 
1. Wahldurchgang Stadt Kenzingen Üsenberghalle Kenzingen, 

Ortsteile 

So 18.02.2024 11:00 Fastenessen Fastenessen des 
Gemeindeteams Hecklingen r.k. Kirchengemeinde Kenzingen Andreasheim, Hecklingen

Die 20.02.2024 19:30
Hauptversammlung 
Bürgergemeinschaft 
Hecklingen BGH e.V

Jahreshaupt-
versammlung 

Bürgergemeinschaft Hecklingen 
BGH e.V.

Fr 23.02.2024 20:00
Hauptversammlung 
Musikverein Hecklingen 
e.V. 

Jahreshaupt-
versammlung Musikverein Hecklingen e.V. nach Ankündigung

So 25.02.2024 Wanderung Köndringen durch die 
Weinberge nach Kenzingen

Schwarzwaldverein Kenzingen 
e.V.

Do 29.02.2024 15:00 Kontakt-Café Für Mitglieder und Gäste,
mit Kaffee und Kuchen Seniorennetzwerk 50+

Museum-Stube der
Narrenschau Kenzingen,
Alte Schulstraße 20

März

Fr 01.03.2024 18:00 Ökumenischer 
Weltgebetstag Ökumenischer Gottesdienst r.k. Kirchengemeinde Kenzingen Katholisches Gemeindehaus, 

Kenzingen

Fr 01.03.2024 18:00 Weltgebetstag Kath. Frauenbund Zweigverein 
Nordweil Kirche St. Barbara, Nordweil

So 03.03.2024 Bürgermeisterwahl, 
2. Wahldurchgang Stadt Kenzingen Üsenberghalle Kenzingen, 

Ortsteile 

So 03.03.2024 11:00 Fastensuppe-Essen Fastensuppe-Essen des 
Frauenbundes Kenzingen r.k. Kirchengemeinde Kenzingen Römisch-katholisches 

Gemeindehaus, Kenzingen

Landratsamt nur am Rosen-
montag geschlossen 
Das Landratsamt ist in der Fastnachtszeit – 
mit Ausnahme des Rosenmontags – täglich 
zu den regulären Zeiten geöffnet. Am Rose-
montag, 12. Februar 2024 ist das Landrat-
samt mit allen Dienststellen geschlossen. 
 
 
Finanzamt Emmendingen am 
Rosenmontag geschlossen 
Das Finanzamt Emmendingen, einschließ-
lich der Info-Zentrale, ist am Rosenmontag, 
den 12.02.2024 ganztägig geschlossen und 
auch telefonisch nicht erreichbar. 
 
 
Zwei neue Buslinien sorgen  
für eine Verdichtung des  
Verbindungsangebots 
Zum 1. Februar 2024 wird die Linie 106 der 
SWEG nach den Vorgaben des Nahverkehr-
splans in Linie 560 umbenannt und von 
Rist-Reisen bedient. Sie wird von ca. 5:00 

Uhr bis nach Mitternacht im Stundentakt 
zwischen Kenzingen – Weisweil – Wyhl – 
Forchheim nach Endingen fahren. Dieser 
Stundentakt ermöglicht in Kenzingen einen 
Anschluss auf die Rheintalbahn in beide 
Richtungen. Insbesondere die Gemeinden 
Forchheim, Wyhl und Weisweil profitieren 
von dieser Ausweitung der Bus-Verbindun-
gen. Zusätzlich wird die Vernetzungslinie 
564 ebenfalls am 1. Februar 2024 Ihren Be-
trieb aufnehmen, so dass montags bis frei-
tags ein Rundkurs von Endingen über Forch-
heim, Wyhl, Sasbach, Königschaffhausen 
und zurück nach Endingen angeboten wer-
den kann. Damit wird das Angebot für diese 
Gemeinden nochmals verdichtet. Die bisher 
mit der Linie 103 auf diesem Streckenab-
schnitt gefahrenen Fahrten bleiben weitest-
gehend bestehen bzw. werden durch die 
Linie 564 ersetzt. Auch auf den neuen Linien 
gilt der RVF-Tarif. Fahrpläne finden die Fahr-
gäste unter www.rvf.de. Die Bürgerinnen 
und Bürger werden darum gebeten, sich 
rechtzeitig über die sie betreffenden Verbin-
dungen zu informieren. 
 

  
    

  
   

 
 

 
 

 

     
 

  

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

Presse-Info 
Die Verbindungen des Öffentlichen Per-
sonennahverkehrs (ÖPNV) werden für 

mehrere Kaiserstuhl-Gemeinden des 
Landkreises Emmendingen verdichtet 
und ausgeweitet. Rist-Reisen aus Kenzin-
gen übernimmt zwei Buslinien.
Landkreis Emmendingen (fi). Im Landkreis 
Emmendingen erfolgt zum 1. Februar 2024 
ein weiterer Schritt zur Umsetzung des Nah-
verkehrsplans, welcher unter anderem bis 
Ende 2025 vorsieht, alle Gemeinden und 
Ortsteile im Stundentakt an den ÖPNV an-
zubinden. Insbesondere die Gemeinden 
Forchheim, Wyhl und Weisweil profitieren 
von der im kommenden Monat startenden 
Ausweitung der Bus-Verbindungen. „Wir 
haben es somit geschafft, auch die letzten 
drei Gemeinden im Landkreis im Stunden-
takt von morgens früh bis abends spät an 
den Nahverkehr anzubinden und damit den 
ländlichen Raum weiter zu stärken“, stellt 
Landrat Hanno Hurth zufrieden fest. Zuvor 
hatten schon die Gemeinden Biederbach, 
Freiamt, Sexau und Rheinhausen von einem 
derartigen Stundentakt profitieren können. 
Einen Betrag dazu liefert auch das Förder-
programm „Innovativer ÖPNV in ländlichen 
Räumen“ des Landes Baden-Württemberg.

Mit dem Auslaufen der alten Konzession der 
Linie 106 Ende Januar 2024 hat sich die Gele-
genheit ergeben, auch hier die Taktverdich-
tung zu realisieren und einen regelmäßigen 
Stundentakt anzubieten. „Wir sind sehr froh, 
diese Verkehrsleistung mit Rist-Reisen aus 
Kenzingen an ein lokales, mittelständisches 
Unternehmen aus der Region vergeben zu 
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können“, so der Amtsleiter des Amtes für 
ÖPNV im Landratsamt Emmendingen, Timm 
Anders. „Wir danken der SWEG für die jahr-
zehntelange gute Bedienung der Linie 106“, 
betont er.
Zusätzlich wird die Vernetzungslinie 564 
ebenfalls am 1. Februar 2024 Ihren Betrieb 
aufnehmen, so dass montags bis freitags ein 
Rundkurs von Endingen über Forchheim, 
Wyhl, Sasbach, Königschaffhausen und zu-
rück nach Endingen angeboten werden 
kann. Damit wird das Angebot für diese 
Gemeinden nochmals verdichtet. Die bisher 
mit der Linie 103 auf diesem Streckenab-
schnitt gefahrenen Fahrten bleiben weitest-
gehend bestehen bzw. werden durch die 
Linie 564 ersetzt. Mit der derzeitigen Linie 
7200.3 Bus B (später Linie 572) hat Weisweil 
bereits heute eine Taktverdichtung in der 
Hauptverkehrszeit.
Die beiden Geschäftsführer von Rist-Reisen, 
Karl Rist und Frank Heilmann, erklären: „Wir 
freuen uns darauf, im RVF Gebiet zwei wei-
tere Linien betreiben zu dürfen. Wir sichern 
dem Landkreis und den Fahrgästen zu, alles 
zu unternehmen, um einen guten ÖPNV 
am nördlichen Kaiserstuhl auf die Straße zu 
bringen. Gerne arbeiten wir mit der SWEG 
zusammen, um auch die Anschlüsse zwi-
schen den beiden Verkehrsunternehmen zu 
gewährleisten.“

Die Umsetzung des Nahverkehrsplans im 
Landkreis ist damit jedoch noch nicht ab-
geschlossen. Schon zum 1. September 2024 
werden weitere Gebiete im Landkreis Em-
mendingen Verbesserungen beim ÖPNV 
erhalten. Dann werden zusätzliche Ortsteile 
besser angebunden und Vernetzungslinien 
werden weiter ausgebaut. Die letzten Linien 
sollen dann zum Fahrplanwechsel im De-
zember 2025 umgestellt werden.

Auf den neuen Linien gilt selbstverständlich 
der RVF-Tarif. „Im RVF gibt es attraktive Tarife 
für die Fahrgäste, die übrigens auch digital 
mit einem Rabatt angeboten werden. Eine 
Ausweitung des Angebots macht das Bus- 
und Bahn-Fahren gerade auch im ländlichen 
Raum noch attraktiver“, sagt Dorothee Koch, 
Geschäftsführerin des Regio-Verkehrsver-
bunds Freiburg (RVF).

Fahrpläne finden die Fahrgäste unter der 
Homepage www.rvf.de. Dort werden sämt-
liche Fahrpläne tagesaktuell – größtenteils 
mit Echtzeitinformationen – abgebildet. Un-
ter „Mein Fahrplanheft“ können sich Kundin-
nen und Kunden ihren individuellen Fahr-
plan zusammenstellen und herunterladen.

Wichtig für die Bürgerinnen und Bürger:
Was ist neu?
Die Linie 106 der SWEG wird zum 1. Februar 
2024 nach den Vorgaben des Nahverkehr-
splans in Linie 560 umbenannt und von 
Rist-Reisen bedient. Sie wird von ca. 5:00 
Uhr bis nach Mitternacht im Stundentakt 
zwischen Kenzingen – Weisweil – Wyhl – 
Forchheim nach Endingen fahren. Dieser 
Stundentakt ermöglicht in Kenzingen einen 
Anschluss auf die Rheintalbahn in beide 
Richtungen. Wer also Richtung Offenburg 
bisher immer in Riegel-Malterdingen auf 

den Anschluss warten musste, kann nun 
nach Kenzingen fahren und bekommt dort 
einen guten Anschluss von und nach Offen-
burg. Auch die Fahrgäste, die bisher über 
Endingen nach Riegel-Malterdingen gefah-
ren sind und nach Emmendingen bzw. Frei-
burg wollten, können nun über Kenzingen 
fahren. Damit entfällt ein Umstieg in En-
dingen und die Reisezeit reduziert sich für 
Weisweiler und Wyhler. Für die Forchheimer 
bleibt die Reisezeit gleich.
Die Linie 560 wird ab dem 1. Februar 2024 
auch am Wochenende bedient, so dass 
die Weisweiler sich nicht mehr um ein An-
rufsammeltaxi bemühen müssen, sondern 
im Stundentakt direkt an die Rheintalbahn
nach Kenzingen fahren können. Der Um-
weg über Rheinhausen und ein Anruf beim 
Sammeltaxi entfällt. Auch die Wyhler und 
Forchheimer kommen nun am Wochenende 
im Stundentakt an die Rheintalbahn und auf 
die Kaiserstuhlbahn.
Solange die Linie 103 der SWEG noch zwi-
schen Endingen und Riegel-Malterdingen 
fährt, müssen die Fahrgäste weiter in En-
dingen von der Linie 560 auf die Linie 103 
umsteigen. Nur zu den Zeiten, zu denen die 
Linie 103 oder die S5 nicht fährt, fährt die 
Linie 560 nach Riegel-Malterdingen durch, 
dies ist im Wesentlichen an Samstagen der 
Fall. Davon profitieren dann auch die Endin-
ger und Riegeler Bürgerinnen und Bürger, 
die dadurch häufiger an die Rheintalbahn 
gebracht werden und dort die RB nach Em-
mendingen und Freiburg erreichen.
Neu ist außerdem die Linie 564, die eben-
falls von Rist-Reisen betrieben wird. Diese 
Linie bedient bis auf zwei Fahrten an Schul-
tagen und im Abendverkehr, an denen 
noch die SWEG mit der Linie 103 fährt, den 
Ringverkehr Endingen – Forchheim – Wyhl 
– Sasbach – Königschaffhausen – Endin-
gen. Gefahren wird montags bis freitags 
von 8:15 Uhr bis 18:15 Uhr stündlich, womit 
das Angebot für diese Gemeinden auf eine 
angenäherte halbstündliche Bedienung 
verdichtet wird. Anschluss gibt es mit dieser 
Linie auf die Kaiserstuhlbahn Ost (S11) in En-
dingen.

Neu ist auch, dass viele der Fahrten der Linie 
560 in Forchheim über die Haltestelle Her-
renstraße geführt werden. Dadurch steht 
mehr Wartefläche für die Fahrgäste zur Ver-
fügung. Es wird auf der gegenüberliegen-
den Straßenseite eine neue Halteposition 
Richtung Endingen angeboten. Allerdings 
ist dies nicht bei jeder Fahrt möglich. Ins-
besondere am Morgen und an Sonntagen, 
wenn die Züge nicht im gewohnten Takt 
fahren, muss Zeit eingespart werden. Dann 
können die Busse nur über die Haltestelle 
„Wyhler Straße“ in Forchheim fahren. Da-
durch müssen die Fahrgäste darauf achten, 
an welcher Haltestelle der Bus fährt.
An Sonntagen muss auch die Schleifenfahrt 
in Weisweil entfallen, um die Anschlüsse 
garantieren zu können. Daher wird die Hal-
testelle „Kenzinger Straße“ in Weisweil auch 
eine Haltestelle von Kenzingen Richtung 
Wyhl bekommen. Ebenfalls an Sonntagen 
hält der Bus in Kenzingen auf der Westseite 
des Bahnhofs vom P&R-Parkplatz und fährt 
von dort direkt nach Weisweil, auch dies ist 

den Anschlüssen geschuldet. Die letzte Ab-
fahrt ab Kenzingen wird an Sonntagen wie-
der auf der östlichen Seite abfahren, da der 
Anschluss von der Rheintalbahn mit dem 
dort verkehrenden Schienenersatzverkehr 
gewährleistet werden muss.

Was passiert im Schülerverkehr?
Hier gibt es nur kleinere Anpassungen. Die 
größten Änderungen ergeben sich für die 
Riegeler Schülerinnen und Schüler. So wird 
der Bus morgens nach Kenzingen in der Li-
nienführung von Riegel über Endingen nach 
Kenzingen fahren, um hier noch als „Verstär-
ker“ für die Busse aus Endingen zu fungie-
ren. Nach der 5. Stunde in Kenzingen fahren 
die Schülerinnen und Schüler künftig mit 
dem Expressbus um 12:25 Uhr an das Endin-
ger Schulzentrum und steigen dort in einen 
Bus der Linie 102 nach Riegel um. Nach der 
10. Stunde in Kenzingen fahren die Riegeler 
künftig mit der Linie 7200 um 17:12 Uhr ab 
der Haltestelle Kenzingen Schulstraße und 
können in Riegel-Malterdingen auf einen 
Bus der Linie 103 nach Riegel und Endingen 
umsteigen. Die genauen Fahrmöglichkeiten 
für die Schülerinnen und Schüler von und 
nach Kenzingen werden der Schule zur Ver-
fügung gestellt und dort veröffentlicht.
Schülerinnen und Schüler aus Endingen 
wurden bisher nach der 5. Stunde mit zwei 
Bussen nach Forchheim bzw. Wyhl gefahren. 
Ab dem 1. Februar 2024 fährt nun der Bus, 
der bisher nur nach Wyhl gefahren ist, auch 
über Forchheim. Der Bus, der früher die Stre-
cke Endingen – Forchheim – Kenzingen fuhr, 
entfällt.

Wenige Minuten früher fahren die Busse zur 
1. und 2. Stunde nach Wyhl, da so die Kinder 
bis vor die Schule gebracht und noch An-
schlüsse an die Züge in Kenzingen erreicht 
werden können.
Aufgrund der unsicheren Situation mit den 
Direktbussen nach Ettenheim hat der Land-
kreis Emmendingen - obwohl dies nicht in 
seiner Zuständigkeit liegt - mit der Fahr-
planneugestaltung dafür gesorgt, dass alle 
vom nördlichen Kaiserstuhl mit guten An-
schlüssen Richtung Norden in Riegel-Mal-
terdingen gebracht werden können. So wird 
es einen Bus geben, der ab Weisweil über 
Wyhl, Forchheim, Endingen und Riegel zum 
Bahnhof Riegel-Malterdingen fährt (Linie 
560). Gleichzeitig wird es einen neuen Bus 
der Linie 102 von Jechtingen über Sasbach, 
Königschaffhausen, Endingen, Riegel nach 
Riegel-Malterdingen geben. Die beiden 
Busse fahren ab Endingen hintereinander 
her, so dass ausreichend Kapazitäten zur 
Verfügung stehen. Die Busse sind um 7:12 
Uhr in Riegel-Malterdingen. Der Anschluss-
zug fährt um 7:22 Uhr. Mit dem Landkreis 
Ortenau ist abgesprochen, dass – sollte der 
Direktbus nicht mehr fahren – ausreichende 
Bus-Kapazitäten, die dann auch auf einen 
verspäteten Zug warten, die Schülerinnen 
und Schüler von der Rheintalbahn zur Heim-
schule Ettenheim bringen. Alle anderen 
Schulverbindungen sollten gleichbleiben.

Die Bürgerinnen und Bürger werden darum 
gebeten, sich rechtzeitig über die sie betref-
fenden Verbindungen zu informieren.



16 | FREITAG, 02. FEBRUAR 2024 Mitteilungsblatt der Stadt KENZINGEN

Kreismedienzentrum in der 
Fastnachtswoche geschlossen 
Das Kreismedienzentrum ist in der Fast-
nachtszeit von Rosenmontag, 12. Februar 
2024 bis Freitag, 16. Februar 2024 geschlos-
sen. Ab Montag, 19. Februar 2024 ist wieder 
zu den regulären Zeiten geöff net. Die Öff -
nungszeiten sind Montag bis Donnerstag 
von 08:00 bis 16:00 Uhr. Freitags von 08:00 
bis 13:00 Uhr. 
 
 
Online-Seminar für landwirt-
schaftliche Direktvermarkter: 
Mit Social-Media Kunden 
gewinnen 
Das Landwirtschaftsamt Emmendingen bie-
tet für direktvermarktende landwirtschaftli-
che Betriebe das interaktive Online-Seminar 
„Mit Social-Media Kunden gewinnen - In-
stagram in der Praxis“ an. In dem Seminar 
wird die Theorie direkt in die Praxis umge-
setzt, in dem die Teilnehmenden an ihrem 
(bestehenden) Instagram-Auftritt arbeiten 
und individuell unterstützt werden. Der 
digitale Auftritt ist für direktvermarktende 
landwirtschaftliche Betriebe unverzichtbar, 
vor allem wenn es darum geht, jüngere 
Kundschaft zu gewinnen. Bei dem 4-teiligen 
Onlineworkshop geht es darum, eine Soci-
al-Media-Strategie zu entwickeln, die Ziel-
gruppe zu erreichen und es werden Tipps 
zur Wahl der Inhalte und zur technischen 
und zeiteffi  zienten Umsetzung von regel-
mäßigen Beiträgen und deren rechtlichen 
Absicherung gegeben. In einem kleinen 
Teilnehmerkreis können Erfahrungen, Unsi-
cherheiten und Probleme ausgetauscht wer-
den. Termine: Montag, 04. März, Montag, 11. 
März, Montag, 18. März und Mittwoch, 20. 
März 2024 jeweils von 18:30 bis 21:45 Uhr. 
Referentin ist Miriam Hanselmann von der 
Firma klickeasy, Schrozberg. Ansprechpart-
nerin: Andrea Fromm, Landwirtschaftliches 
Bildungszentrum, Hochburg 7, 79312 Em-
mendingen, Tel.: 07641 / 451-9142, E-Mail: 
a.fromm@landkreis-emmendingen.de 
Der Eigenanteil beträgt 80 Euro pro Person. 
Die Teilnahme ist auf maximal zwölf Perso-
nen begrenzt. Die Seminarreihe wir aus den 
Mittel der betrieblichen Erwachsenenbil-
dung der Landwirtschaftsverwaltung geför-
dert. Anmeldungen sind unter https://www.
terminland.de/landkreis-emmendingen 
möglich. Anmeldeschluss ist am 28. Februar 
2024. Wichtig: Die Anmeldung ist verbind-
lich. Sie erhalten eine Terminbestätigung 
mit dem Hinweis auf die Kosten und eine 
Rechnung. Weitere Infos gibt es hier: 
https://t1p.de/hte49 
 
 

Einladung zum kreisweiten 
Landschaftspfl egetag in 
Vörstetten am 24. Februar 2024 
Die Gemeinde Vörstetten, das Landratsamt 
und der Landschaftserhaltungsverband 
Landkreis Emmendingen e.V. laden zum Mit-
machen beim 14. kreisweiten Landschafts-

pfl egetag ein. Alle, die einen Beitrag zum 
Erhalt unserer wertvollen Kulturlandschaft 
beisteuern möchten, sind am Samstag, 
24. Februar 2024 von 9 bis 16 Uhr herzlich 
willkommen. Vor Ort wird unter fachkun-
diger Anleitung ein Teichbiotop gepfl egt, 
werden Streuobstbäume geschnitten und 
junge, eingewachsene Bäume im Gemein-
dewald befreit. Treff punkt ist um 9 Uhr in 
der Heinz-Ritter Halle, Marchstraße 46 in 
Vörstetten. In der Mittagspause ist ein Ves-
per und um 16 Uhr ein gemeinsamer Aus-
klang mit Essen als geselliges Miteinander 
für alle Helferinnen und Helfer geplant. Bitte 
bringen Sie wetterfeste Kleidung, Arbeits-
handschuhe und festes Schuhwerk mit. Wer 
eigene Arbeitsgeräte wie Astscheren besitzt, 
kann diese mitbringen, ansonsten werden 
Arbeitsgeräte bereitgestellt. 
Zur Veranstaltung werden auch Teilneh-
mende aus benachbarten Gemeinden aus 
Frankreich erwartet. Im Rahmen des Bür-
gerbeteiligungsprojekts Common Ground 
„R(h)einverbindlich wurde im Jahr 2023 auf 
französischer Seite bei Marckolsheim und 
Umgebung zusammengearbeitet. 
Bitte melden Sie sich bis spätestens zum 19. 
Februar 2024 an per E-Mail bei g.lachfeld@
landkreis-emmendingen.de, Telefon: 07641 
451-9136 oder h.page@landkreis-emmen-
dingen.de an. 
 
 

Einladung zum „Hochburger 
Grünlandnachmittag“ 
Das Landwirtschaftsamt Emmendingen lädt 
am Donnerstag, 29. Februar 2024 ab 14:00 
Uhr zum „Hochburger Grünlandnachmittag“ 
am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum 
Emmendingen Hochburg ein. Themen der 
Veranstaltung sind: Aktuelles zum Grünland 
mit Schwerpunkt Düngung und Pfl anzen-
schutz, Grünlandwirtschaft in Zeiten des 
Klimawandels – Auswirkungen und Anpas-

sungsstrategien u. a. Diese Veranstaltung 
entspricht den Vorgaben des QM++, Teil-
nehmer von Milchviehbetrieben erhalten 
auf Wunsch die erforderliche Teilnahmebe-
stätigung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, 
eine Anmeldung ist erforderlich. Anmeldun-
gen sind ab dem 12. Februar 2024 online un-
ter www.emmendingen.landwirtschaft-bw.de 
möglich. 

 
Neuregelung bei der 
Beleuchtung von Fassaden 
in Kraft getreten 
Die Beleuchtung von Fassaden wurde in 
diesem Jahr mit einer Änderung des § 21 
Absatz 2 Naturschutzgesetz des Landes 
Baden-Württemberg neu geregelt. Bis zu 
diesem Zeitpunkt war nur die Fassadenbe-
leuchtung von Gebäuden der öff entlichen 
Hand eingeschränkt. Die Vielzahl der Leuch-
ten, die Lichtintensität und die oft noch 
nicht insektenfreundlichen Leuchtmittel 
von Fassadenbeleuchtungen sind für Insek-
ten, viele gefährdete Fledermausarten, Eu-
len und andere nachtaktive Tiere schädlich. 
Daher hat der Landesgesetzgeber mit dem 
neuen Gesetz folgende Einschränkungen 
für alle Gebäude beschlossen: „Es ist im Zeit-
raum vom 1. April bis zum 30. September 
ganztägig und vom 1. Oktober bis zum 31. 
März in den Stunden von 22 Uhr bis 6 Uhr 
verboten, die Fassaden baulicher Anlagen 
zu beleuchten, soweit dies nicht aus Grün-
den der öff entlichen Sicherheit oder der 
Betriebssicherheit erforderlich oder durch 
oder auf Grund einer Rechtsvorschrift vor-
geschrieben ist.“ Eine Ausnahme von die-
sem Verbot ist nach § 21 Absatz 5 Satz 2 
Naturschutzgesetz möglich, wenn dies zur 
Vermeidung einer besonderen Härte erfor-
derlich ist oder wenn ein sonstiger wichtiger 
Grund vorliegt. Ein Ausnahmeantrag ist sub-
stantiert und plausibel zu begründen. 

1. Verkaufs- und Tauschbörse
Für Schulkinder und Jugendliche zum Selbstverkauf und Tauschen
Jugendbeteiligungsprojekt
organisiert vom Team der Jugendpfl ege und Schulsozialarbeit Kenzingen

Samstag, 24.02.2024 von 11 – 15 Uhr
Alte Halle Kenzingen

Standkosten:
2€ pro Schüler*in (inkl. Waff el Gutschein)
Standaufbau ab 10:15 Uhr 

Anmeldung unter: schulsozialarbeit-gskenz@t-online.de

Weitere Informationen erhaltet ihr nach der Anmeldung oder 
bei euren jeweiligen Schulsozialarbeitern

Bitte beachtet das Artikel nur mit einer Freigabe bis FSK 12 
(Besonders Videospiele) verkauft werden dürfen!

Waff el- und 

Getränke-

Verkauf
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Angebote der VHS Nördlicher Breisgau: 
Das Frühjahr & Sommer Programm ist online! 
Das neue Programm Frühjahr- und Sommer-
semester 2024 der Volkshochschule Nördli-
cher Breisgau ist online. Anmeldungen zu 
den neuen Kursen und Veranstaltungen sind 
ab sofort möglich unter www.vhs-em.de. 
 
Schneeschuh-Panoramawanderung am 
Schauinsland (32802) 
Oberried-Hofsgrund, Treffpunkt wird bekannt-
gegeben, Sa., 10.02.24, 09:30-11:30 Uhr 
 
Orientierungskunst: Mit Kompass und 
Karte die Welt entdecken (11001/232) 
Emmendingen, Treffpunkt: Parkplatz am 
Eichbergturm, Sa., 17.02.24, 09:30-15:30 Uhr 

PC-Grundlagen für Seniorinnen und Se-
nioren für Teilnehmende ohne Vorerfah-
rung (50150) 
Herbolzheim, Gesundheitszentrum, Bismar-
ckstr. 19, Seminarraum, 2. OG, 4x montags, 
17:00-19:15 Uhr, Beginn: 19.02.24 
 
Wirbelsäulengymnastik (32042) 
Herbolzheim, Kita am Fliederweg, Flieder-
weg 20, Mehrzweckraum - 1. OG, Zugang 
über Rückseite des Gebäudes, 14x diens-
tags, 17:55-18:55 Uhr, Beginn: 20.02.24 
 
Französisch (A1): Ohne Vorkenntnisse 
Lehrbuch: Voyages Neu A1, Lektion 1 
(43120O) 
Online-Kurs, 15x dienstags, 18:00-19:30 Uhr, 
Beginn: 20.02.24 
 

Jugendpflege Kenzingen
Bürgermeisterwahl 
Kandidatenvorstellung für Jugendliche 
Freitag, 02.02.2024 17:00 – 19:00 Uhr in der Aula des Gymna-
siums 
Kandidatenvorstellung für die Bürgermeisterwahl. Alle Jugendli-
chen ab ca. 14 Jahren und junge Menschen sind eingeladen sich 
ein Bild zu machen wer in den nächsten 8 Jahren die Geschicke 
unserer Stadt leiten wird. Bringt Eure Fragen mit. Egal ob Ihr (noch) 
nicht wahlberechtigt oder Erstwähler seid. Natürlich dürft Ihr auch 
dabei sein, wenn Ihr schon mal gewählt habt. 
 
Jugendbeteiligung 1 
Flohmarkt / Tauschbörse 
Auf Anregung aus dem Jugendideenwettbewerb im Juli wol-
len wir eine Tausch- und Verkaufsbörse von und für Kinder und 
Jugendliche ins Leben rufen. Der erste Termin ist am Samstag 
24.02.2024 von 11:00 bis 15:00 Uhr. Was Du nicht mehr brauchst, 
kann anderen eine Freude machen! Egal ob Kleidung, Gaming-
zubehör, Brettspiele o.ä. Standgebühr: 3,00 €. Nur für Kinder und 
Jugendliche. 
Wir suchen weiterhin Jugendliche, die sich bei der Gestaltung die-
ser Veranstaltung beteiligen möchten! 
 
Jugendbeteiligung 2 
Soccerplatz (Käfig) - Fertigstellung 
Nachdem viele Kinder und Jugendliche über Jahre gefragt haben, 
wurde dieser Wunsch beim Jugendideenwettbewerb 2020 von einer 
Gruppe älterer Jugendlicher aufgenommen und nach dem Jugend-
forum 2021 konkretisiert. Daraufhin haben Gemeinderat, Bürger-
meister und Rathaus dieses Großprojekt, welches auch sehr viel Geld 
gekostet hat, möglich gemacht. Nach einer mehrwöchigen Baupha-
se ist de „Käfig“ fertig und bei trockenem Wetter wird der Boden ver-
legt. Dann darf Fußball und Basketball gespielt werden. 
Deshalb unsere große Bitte: Nicht auf den Soccerplatz gehen, be-
vor er fertig ist! Das kostet Geld und Zeit! Schneller wird alles fer-
tig, wenn aktuell niemand den Platz betritt! 
Kinderkino 
Nächster Termin: Montag, 26.02.2024 „Auf Augenhöhe“. Wie im-
mer um 15:00 Uhr und ab 8 Jahren! Eintritt: 2,00 € inklusive kleiner 
Snack – NEU: es gibt einen Verkauf von Getränken und weiteren 
Snacks durch die Kursstufe 1 des Gymnasium Kenzingen – die Vor-
stellung ist für Kinder ohne Erwachsene gedacht! Ohne Anmel-
dung  

Musikwerkstatt: 
Band: The K-Rockodiles (ca. 8-12 Jahre) 
Wenn Du etwas Vorkenntnisse an einem Instrument hast oder sin-
gen kannst und gerne mit uns ein paar Songs spielen möchtest, 
dann melde dich. Unterstützung gibt es durch unserem Band-
coach Nils-Patrick Püttmann.  
 
Kontakt Jugendpflege und Schulsozialarbeit: 
Silas Fischer – Schulsozialarbeit Gymnasium Kenzingen und 
Jugendpflege 
0160 95192526 
schulsozialarbeit-gymkenz@t-online.de 
jugendraum-kenzingen@t-online.de 
 
Jana Zimmermann – Schulsozialarbeit Grundschule an der 
Kleinen Elz 
0151 11162413 
schulsozialarbeit-gskenz@t-online.de 
 
Christoph Meybrunn - Jugendpflege und Schulsozialarbeit 
Grundschule an der Kleinen Elz 
0160 97802119 
jugendpflege-kenzingen@t-online.de 
meybrunn@kenzingen.de 
 
Instagram: jugendpflegekenzingen 
Facebook: Jugend Kenzingen  
 
Jugendhearing zur Bürgermeisterwahl  
Freitag, 02. Februar 2024 
17:00 – 19:00 Uhr 
In der Aula des Gymnasiums 
 

Kandidatenvorstellung für die Bürgermeisterwahl (18.02. 2024). 
Alle Jugendlichen ab ca. 14 Jahren und junge Menschen sind ein-
geladen sich ein Bild zu machen wer in den nächsten 8 Jahren die 
Geschicke unserer Stadt leiten wird. Bringt Eure Fragen mit. Egal 
ob Ihr (noch) nicht wahlberechtigt oder Erstwähler seid. Natürlich 
dürft Ihr auch dabei sein, wenn Ihr schon mal gewählt habt. 
 
Auf Euer Kommen freut sich das Team der Jugendpflege 
Silas Fischer (0160 95192526) 
Christoph Meybrunn (0160 97802119) 

Informationsabend 
zur Kursstufe
Eltern und Schüler/innen der Klassen-
stufe 10 sind am Dienstag, 06.Februar 
2024 um 19.00 Uhr zu einem Informa-
tionsabend über die Kursstufe (Jahr-
gangsstufen 11 und 12) in die Aula 
einge-laden. Dabei werden Struktur, 
Fächer- und Prüfungsfachkombinatio-
nen sowie Anforderungen und Arbeits-
weisen der Kursstufe vorgestellt.

Thilo Feucht
Oberstudiendirektor 
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Sushi: Japanische Poesie für Augen und 
Gaumen (37223) 
Herbolzheim, Emil-Dörle-Realschule, 
Moltkestr. 66, Küche, Di., 20.02.24, 
18:00-22:00 Uhr 
 
Ganzkörpertraining für den 
gesunden Alltag (32244M) 
Weisweil, Evangelisches Gemeindehaus, 
Hauptstraße 32, Saal, 15x dienstags, 
18:20-19:35 Uhr, Beginn: 20.02.24 
 
Ganzkörpertraining für den 
gesunden Alltag (32246M) 
Weisweil, Evangelisches Gemeindehaus, 
Hauptstraße 32, Saal, 15x dienstags, 
19:45-21:00 Uhr, Beginn: 20.02.24 
 
Kinder in Bewegung 6 - 12 Jahre (32071M) 
Kenzingen, Grundschule Hecklingen, 
Hinterdorfstr. 20, Gymnastikraum, 10x mitt-
wochs, 14:00-15:00 Uhr, Beginn: 21.02.24 
 
Wir erstellen ein Fotobuch: 
Das perfekte Ostergeschenk (54300) 
Emmendingen, vhs-Haus, Am Gaswerk 3, 
EDV-Raum 008/UG, Sa., 24.02.24, 
09:00-12:00 Uhr 
 
Vorsorgevollmacht und Patientenverfü-
gung: Vorsorge zur Vermeidung der Be-
treuung (15010) 
Emmendingen, Musikschule, Am Gaswerk 
5, Vorspielraum (102), Di., 27.02.24, 19:00-
21:30 Uhr 
 
Können Maschinen denken? Künstliche 
Intelligenz/ChatGPT (11601) 
Herbolzheim, Torhaus, Hauptstr. 60, 
Vortragsraum, Mi., 28.02.24, 19:00-20:30 Uhr 
 
Breisgauer Weinguide Lehrgang (11579) 
Emmendingen und Umgebung, Beginn: 
Mo., 04.03.2024, 17:00 - 20:00 Uhr, nähere 
Informationen unter www.vhs-em.de 
 
Anmeldung mit Angabe der jeweiligen Kurs-
nummer bei der Geschäftsstelle der VHS 
Nördlicher Breisgau, 79312 Emmendingen, 
Am Gaswerk 3, telefonisch: (07641) 9225-0, 
E-Mail: info@vhs-em.de, I
nternet www.vhs-em.de. 
 
 

Ökumene

Ökumenischer Pflegeheimbesuchsdienst 
Frau Gertrud Zier, Tel. 07644-71 44 

Sonntag, 4. Februar 2024 
18.00 Uhr ökumenisches Friedensgebet in 
Bombach 
 
 

Evangelische Kirchengemein-
de Kenzingen 
Offenburger Str. 21, 79341 Kenzingen 
Telefon 07644-277 
E-Mail: kenzingen@kbz.ekiba.de 
Internet: www.Evangelische-Kirchenge-
meinde-Kenzingen.de 
 
Öffnungszeiten des Gemeindebüros: 
Di., Mi. 10.00 bis 12.00 Uhr, 
Do. 16.00 bis 18.00 Uhr 
 
Beten Sie mit für die Menschen in der Ukrai-
ne, in Israel und Palästina, für den Frieden in 
Europa und in der Welt! Außer den üblichen 
Zeiten läuten evangelische und katholische 
Kirchen sonntags um 19.00 Uhr als Einla-
dung zum Gebet für den Frieden. 
 
Sonntag, 4. Februar 2024 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, mu-
sikalisch begleitet durch den Posaunenchor 
mit Pfr. Andreas Hansen  
18.00 Uhr ökumenisches Friedensgebet in 
Bombach 
 
Montag, 5. Februar 2024 
20.00 Uhr Posaunenchorprobe im Gemein-
dehaus 
 
Mittwoch, 7. Februar 2024 
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht im Ge-
meindehaus 
 
Freitag, 9. Februar 2024 
15.00 Uhr Seniorengottesdienst im Kreisse-
niorenzentrum 
 
Sonntag, 11. Februar 2024 
10.00 Uhr Gottesdienst 
Pfr. Andreas Hansen, Otfried Büsing (Orgel) 
 
Krabbelkäfer: Wir haben im Moment drei 
Eltern-Kleinkind-Gruppen im Gemeinde-
haus. 
Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich 
bitte an: 
krabbelgruppe-kenzingen@gmx.de 
 

 
Katholische Kirchengemeinde 
Kenzingen
Pastoralteam: 
Pfarrer Klaus Fehrenbach, 
Tel. 07644-9226925, 
mail: pfr.fehrenbach@kath-kenzingen.de 
Gemeindereferentin Regina Eppler, 
07644-9226915, 
mail: eppler@kath-kenzingen.de 
Website: www.kath-kenzingen.de 
 
Kenzingen St. Laurentius 
Annette Wild, Karin Zeiser 
Kirchplatz 16, Tel. 07644-9226911, 
Fax 922 6926, 
e-mail: kenzingen@kath-kenzingen.de 
Mo  10:00 – 12:00 Uhr 
Di  17:30 – 19:00 Uhr 
Mi  14:00 – 16:00 Uhr 
Fr  09:30 – 11:00 Uhr 

Hecklingen St. Andreas 
Annette Wild 
Dorfstr. 3, Tel. 07644-344; 
e-mail: Hecklingen@kath-kenzingen.de 
Di 10:00 – 11:00 Uhr 
und gerne am Mittwoch und Freitag im Pfarr-
büro Kenzingen zu den dortigen Öffnungszei-
ten 

Bombach St. Sebastian 
Silvia Blattmann 
Kirchstr. 12, Tel. 07644-1344, 
e-mail: bombach@kath-kenzingen.de 
Di 9:00 – 11:30 Uhr und nach Vereinbarung 

Nordweil St. Barbara 
Silvia Blattmann 
Am Kirchberg 6, Tel./FAX 07644-8455, e-mail: 
nordweil@kath-kenzingen.de 
Do 15:00 – 18:30 Uhr und nach Vereinbarung; 
am Do 08.02. verkürzte Öffnungszeit bis 17 
Uhr! 

Gottesdienste der rk Kirchengemeinde 
Kenzingen von Fr. 2. bis So. 11. Februar 
2024 
 
Fr. 2. Februar – Darstellung des Herrn, 
Lichtmess 
19:00 Uhr Hecklingen
 Hl. Messe mit Blasiussegen 

und Kerzenweihe, 
 musikalisch gestaltet vom Kir-

chenchor 
 im Gedenken an im Gedenken 

an (1. Opfer) Adalbert Schott /
(1. Opfer) Manfred Reimann / 
Brigitte Reimann, Marcel Rei-
mann / Wolfgang Leitz-Schwö-
rer / Herbert Hüglin und Ger-
trud Brucker / die verstorbenen 
Mitglieder des Kirchenchors: 
Klara Halder, Gerda Hirschbolz, 
Gerda Meier, Gertrud Müller, 
Klara Müller, Johanna Spitz-
müller, Karl Waltersberger 

 
Sa. 3. Februar 
16:30 Uhr Bombach
 Tauferneuerungsfeier für alle 

Erstkommunionkinder, ihre Fa-
milien und Paten –  mit Taufe 
von Mila Saphira Kunzweiler 
und Evelyn Schmidt 

 Bitte die eigene Taufkerze mit-
bringen! 

18:00 Uhr Nordweil
 Hl. Messe mit Blasiussegen 

und Kerzenweihe 
 im Gedenken an (1. Opfer) An-

tonie Götz / Matthäus und Rosa 
Scharbach, Tochter Gertrud, 
Monika Scharbach und Rosa 
Bilharz / Theresia und Walter 
Reischmann, Barbara Hämmer-
le und Angehörige 

 
So. 4. Februar 
08:30 Uhr Kenzingen
 Hl. Messe mit Blasiussegen 

und Kerzenweihe 
 (gest.) im Gedenken an nach 

der Meinung 
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10:00 Uhr Hecklingen
 Hl. Messe mit Blasiussegen 

und Kerzenweihe für die Pfarr-
gemeinden 

18:00 Uhr Bombach
 Ökumenisches Friedensgebet 
18:30 Uhr Endingen
 Hl. Messe für die Region in 

der Wallfahrtskirche (Dekan Dr. 
Meisert) 

 mit Blasiussegen und 
 Kerzenweihe 
 
Di. 6. Februar 
10:30 Uhr Kenzingen
 Hl. Messe in der Kapelle des 

Kreisseniorenzentrums St. Ma-
ximilian Kolbe 

 
Mi. 7. Februar 
07:50 Uhr Kenzingen
 Schülergottesdienst, hl. Messe 
16:00 Uhr Kenzingen
 Rosenkranz in der Kapelle des 

Kreisseniorenzentrums St. Ma-
ximilian Kolbe 

 
Do. 8. Februar 
19:00 Uhr Bombach
 Hl. Messe 
 im Gedenken an Elisabeth und 

Walter Linemann 
 
Fr. 9 Februar 
18:01 Uhr Hecklingen
 Fasnets-Familien-
 Gottesdienst 
 
Sa. 10. Februar 
18:00 Uhr Hecklingen
 Hl. Messe 
 im Gedenken an Leo und 

Emma Burkhart, Sohn Leo und 
Ehefrau / Klaus Blasel / Gertrud 
Blasel / (gest.) Mechthild und 
Johannes Schnepf und Ange-
hörige 

 
So. 11. Februar 
08:30 Uhr Bombach
 Hl. Messe 
10:00 Uhr Nordweil
 Hl. Messe für die Pfarrgemein-

den 
 
Erstkommunion 2024 
Am Samstag, 3. Februar 2024 kommen wir 
um 16:30 Uhrin St. Sebastian Bombach 
zusammen zur Tauferneuerungsfeier für 
alle Erstkommunionkinder. Bitte die eigene 
Taufkerze mitbringen! Auch Paten und Groß-
eltern sind sehr herzlich eingeladen. Wir 
freuen uns auch mit den zwei Kindern, die 
an diesem Nachmittag getauft werden. 
Am Aschermittwoch, 14. Februar 2024 fei-
ern wir um 16:00 Uhr in St. Barbara Nord-
weil mit allen Erstkommunionkindern den 
Beginn der Fastenzeit. Dabei wird auch die 
Asche ausgeteilt. 
 
Frauefasnet - Herzliche Einladung an alle 
Frauen und Mädels! 
Am Freitag, 2. Februar 2024 veranstaltet 
der Frauenbund Bombach die traditionel-

le Frauefasnet – dieses Mal im Rathaussaal! 
Beginn ist um 20:11 Uhr. 
Am Dienstag, 6. Februar 2024 Frauefas-
net in Hecklingen! Beginn 19:31 Uhr im 
Pfarrheim St. Andreas. Das wird ein Spaß! 
 

Närrisches Seniorentreffen in Nordweil 
Am Dienstag, den 6. Februar 2024 findet 
um 15.00 Uhr im Pfarrhaus wieder unser 
Seniorentreffen bei Kaffee und Kuchen statt. 
Diesmal wird bestimmt noch mehr gelacht, 
und auch gesungen und auch geschunkelt. 
Herzliche Einladung hierzu! Und wer einen 
Fahrdienst benötigt, bitte bei Susi Hensle 
Tel. 6758 melden 
 
Fasnetsfamigo 
Einen lebhaften undnärrischen Famili-
engottesdienst werden wir am 9. Februar, 
18:01 Uhr, in der St-Andreas-Kirche Heck-
lingen feiern. Alle Kinder und auch die er-
wachsenen Gottesdienstbesucher aus Nah 
und Fern dürfen gerne verkleidet kommen. 
 
Ökumenisches Friedensgebet 
Einen herzlichen Dank an dieser Stelle all je-
nen, die so oft so großzügig beim Friedens-
gebet spenden! 
Im Dezember konnten wir 565 € an das 
deutsche Hospiz St. Charles in Jerusalem 
überweisen. Einige Frauen des Frauenbun-
des hatten das Hospiz im letzten Jahr noch 
besucht und den Kontakt zu Sr. Gabriela 
Zinkl aufgebaut. 
Beim Friedensgebet im Januar, das vom 
Chor Ton in Ton aus Gundelfingen gestaltet 
wurde, betrug die Kollekte genau 200 €. Mit 
der Kollekte aus dem Gottesdienst in Gun-
delfingen und zusätzlichen Spenden kamen 
dann 1.000 € zusammen, die an das Projekt 
Lifegate - übersetzt „Tor zum Leben“ - in 
Betlehem und der Westbank weitergeleitet 
werden konnten. 
Im Dankesschreiben erreichten uns folgen-
de Worte: „Hiermit möchte ich den Eingang 
der Spenden aus den Gottesdiensten in Gun-
delfingen und Kenzingen mit dem Chor Ton 
in Ton bestätigen und mich auch im Namen 
des Vorstandes herzlich bedanken. Solche 
Aktionen erinnern mich immer an das Kinder-
lied: „Viele kleine Leute an vielen kleinen 
Orten, die viele kleine Dinge tun, können 
das Gesicht der Welt verändern,...“ Und so 
geht dieser Dank an jeden, der dabei war, mit-
gesungen hat, uns ins Gebet einschließt und 
vielleicht einen kleinen Betrag geleistet hat, 
der dann doch ein beträchtlicher geworden 
ist. Herzliche Grüße und beste Wünsche Maria 
Zaidan“ 
Das nächste Friedensgebet findet am 
Sonntag 04. Februar 2024, 18:00 Uhr, 
in Bombach St. Sebastian statt. Das Ge-
meindeteam bereitet es vor. 
 
Multi-Kulti-Café 
Das nächste Multi-Kulti-Café findet am Mitt-
woch, 7. Februar 2024 statt. Wir treffen uns 
zwischen 16:00 und 18:00 Uhr im kath. Ge-
meindehaus, Kirchplatz 16. Alle Interessier-
ten sind herzlich willkommen! Bei Kaffee, 
Tee und Gebäck wollen wir miteinander ins 
Gespräch kommen, uns gegenseitig stärken, 
Hilfen vermitteln und einen schönen Nach-

mittag verbringen. Auch für Kinder wird es 
Angebote geben. 
Kuchenspenden oder tatkräftige Hilfe an 
dem Nachmittag selbst werden stets ge-
braucht. Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro 
Tel.: 9226911 oder bei Regina Eppler, Ge-
meindereferentin, Tel.: 9226915 
 
Misereor-Fastenkalender 
Ab Anfang Februar liegt der Misereor-Fas-
tenkalender 2024 in den Kirchen aus. An-
gesichts von weltweitem Leid, Krieg und 
Krisen stellt er Fragen: Was spendet uns 
Trost und Zuversicht? Was inspiriert uns zu 
neuen mutigen Ideen? Was ermuntert uns, 
sich einzusetzen für Menschen, die weltweit 
oder direkt vor unserer Haustür unserer Un-
terstützung brauche? Wie bewahrten wir die 
Grundlage allen Lebens: unsere Erde und 
unser Klima? 
Der Kalender kann für 3,-- € erworben wer-
den. 
 
Tauftermine in der 
Kirchengemeinde Kenzingen 
Wenn Sie Ihr Kind gerne taufen lassen möch-
ten, haben Sie dazu in unserer Kirchenge-
meinde im 1. Halbjahr 2024 an folgenden 
Sonntagen um 11:30 Uhr, Gelegenheit: 
10. März, 21. April, 26. Mai (Kenzingen) 
und 30. Juni 2024 (Nordweil). 
Sobald Sie sich in Ihrer Familie für ein Datum 
entschieden haben, melden Sie sich bitte im 
Pfarrbüro, damit wir einen Termin zur Tau-
fanmeldung vereinbaren können. 
Die erste Tauffamilie entscheidet, in welcher 
Kirche die Taufe gefeiert wird. Nach Rück-
sprache mit Pfarrer Fehrenbach, können 
weitere Taufen in den Gottesdiensten am 
Wochenende geplant werden. 
Hinweis: Bringen Sie bitte zur Taufanmeldung 
eine Geburtsurkunde mit, falls vorhanden Ihr 
Stammbuch. Außerdem benötigen wir den 
Wohnort der Taufpaten. Zumindest ein Pate 
sollte römisch-katholisch und gefirmt sein. 
Wer aus der Kirche ausgetreten ist, kann kein 
Patenamt übernehmen. 
 
Chor der katholischen 
Stadtkirche Kenzingen 
Wir sind offen für Jeden und Jede, der/die 
Freude am Singen hat! Im Repertoire haben 
wir neue geistliche Lieder, kleinere einfa-
che Motetten, Kanons, Taizé-Lieder u.v.m. 
Wir freuen uns über Unterstützung in allen 
Stimmlagen. Schauen Sie doch einmal don-
nerstags um 19:30 Uhr ganz unverbindlich 
bei uns vorbei. Wir proben im katholischen 
Gemeindehaus St. Laurentius, Kirchplatz 16. 
Informationen gibt es zudem bei unserer 
Chorleiterin Caroline Hafner (Caroline.Haf-
ner@kbz.ekiba.de). 
 
Chorprobe Kirchenchor Hecklingen 
Mittwochs, ab 19:30 Uhr im Pfarrheim St. 
Andreas Hecklingen. Sänger*innen sind je-
derzeit herzlich willkommen! 
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Evangelische Kirchen- 
gemeinde im Bleichtal
Hier die Infos zu unseren Gottesdiensten, 
Veranstaltungen und Aktionen. Wir freuen 
uns über Ihr Interesse! Kommen Sie dazu, 
machen Sie mit! 
 
Sonnntag, 4. Februar 
10 Uhr Broggingen „Gottesdienst 1x mehr 
anders“, gestaltet vom Musikteam um Hart-
mut Engler 

Sonntag, 11. Februar (Fasnetssunndig) 
Gottesdiènscht uff alemannisch mit der 
Prädikantin Waltraud Stöcklin 
 
Schatzinsel 
Alle Schulkinder sind eingeladen, gemein-
sam mit uns Spiel und Spaß, Lieder und bi-
blische Geschichten zu erleben. Wir treffen 
uns zur Schatzinsel, dem spannenden Kin-
derprogramm unserer Kirchengemeinde am 
3. Und 17. Februar jeweils von 10.30-12 Uhr 
in der Lerchenberghalle in Broggingen. Bitte 
Turnschuhe oder Stoppersocken und etwas 
zum Trinken mitbringen. Wir freuen uns auf 
Dich! Dein Schatzinsel-Team! 
 
Aktionsvormittag auf dem Kirchberg 
am 3. Februar 
Wir suchen Menschen, die gerne praktisch 
anpacken, wenn es am Samstag gilt, die 
Haselhecken auf der Kirchenmauer und ent-
lang der Auffahrt zum Kirchbergh etwas zu-
rück zu nehmen. Astschere, Säge oder Gabel 
sind nützliche Mitbringsel. Beginn um 9 Uhr. 
Vesper und Getränke werden gestellt. 
 
Fastenaktion „7 Wochen ohne“ – 
vom 14. Februar bis 1. April 
Millionen Menschen lassen sich jährlich 
mit „7 Wochen Ohne“, der Fastenaktion der 
evangelischen Kirche, aus dem Trott brin-
gen. Sie verzichten nicht (nur) auf Schoko-
lade oder Nikotin, sondern folgen der Ein-
ladung zum Fasten im Kopf: sieben Wochen 
lang die Routine des Alltags hinterfragen, 
eine neue Perspektive einnehmen, entde-
cken, worauf es ankommt im Leben. 
Das Fastenmotto 2024 „Komm rüber! Sieben 
Wochen ohne Alleingänge“ stellt mir einige 

Fragen. Wie schaue ich auf mein Leben, das 
hin- und herschwingt zwischen mir und den 
anderen, den anderen und mir? Auf welche 
Alleingänge kann ich verzichten? Wo brau-
che ich die Einsamkeit und das stille Nach-
denken?

Die Wochenthemen des Fastenkalenders 
führen vom „Miteinander gehen“ über das 
Miteinander mit den Liebsten, mit Frem-
dem, mit der Schöpfung und der weiten 
Welt zum Miteinander mit den mir Anver-
trauten und mit Gott. 
Wir laden Sie herzlich ein, dabei zu sein und 
sich anregen zu lassen vom diesjährigen 
Motto, und wenn sie mögen teilzunehmen 
an Austausch-Treffen. Das erste findet am 
Mittwoch, den 14.02.24 um 19.00 Uhr im 
Gemeindekeller (im Pfarrhaus) in Broggin-
gen, Dragonerstr. 4 statt – weitere Infos bei 
Jutta Ziebold 07643 4752 oder unter 
https://7wochenohne.evangelisch.de 
Konfirmationsjubiläum 
Wer 1974, 1964, 1959, 1954 oder 1949 
konfirmiert wurde, darf sich dieses Jahr 
zu den Goldenen, Diamanten, Eisernen 
Gnaden- oder Kronjuwelen-Konfirman-
den zählen. Wir feiern den Gottesdienst zu 
den Konfirmationsjubiläen dieses Jahr am 
Palmsonntag, dem 24. März ab 10 Uhr in 
der Wagenstadter Kirche. Dazu ausdrück-
lich eingeladen ist, in einem der genann-
ten Jahre in einer der Bleichtalgemeinden 
konfirmiert wurde. Wurden sie woanders 
konfirmiert, fühlen sich aber inzwischen bei 
uns heimisch und möchten sie daher bei uns 
mitfeiern, ist das selbstverständlich möglich. 
In diesem Fall bitten wir sie, sich im Pfarramt 
direkt anzumelden. 
 
LEGO Bautag, am Samstag 2. März 
LEGO Bautag am2. März von 13.30-18 Uhr 
in der Brogginger Lerchenberghalle ist stark 
nachgefragt. Schriftliche Anmeldung bis 
24.2. Info und Kontakt: legotag-broggin-
gen@t-online.de 
 
Eine Tüte Güte 
Die katholischen Kirchengemeinden haben 
in der Vorweihnachtszeit für die Aktion „Eine 
Tüte Güte“ zugunsten des Herbolzheimer 
Tafelladens geworben, wir tun dies nun zu 

Beginn des neuen Jahres, damit der Waren-
fluss an die Tafel nicht abreißt. Wie geht die 
Aktion von Statten? Wir legen in den Got-
tesdiensten und in der Tutschfelder Kirche 
Papiertüten aus, die Sie gerne mitnehmen 
und mit haltbaren Nahrungsmitteln oder 
Gegenständen des täglichen Bedarfs füllen 
und wieder in die Tutschfelder Kirche stellen 
oder einen der Gottesdienste mitbringen 
können. Wir übergeben Sie dann an die Ta-
fel. 
 
 

„OASE“ 
Freie Christen Kenzingen e.V.
Gartenstraße 1 
79341 Kenzingen 
Tel. 07644/9289144 

Wir laden herzlich ein: 
Sonntags: 
10:00 Uhr Gottesdienst  
Dienstags: 
18:00 Uhr Bibelgespräch 
Jeden letzten Freitag im Monat: 
18:00 Uhr Gebetsabend 
 
„Gütig ist der HERR, eine Zuflucht am Tag 
der Not; und er kennt die, welche auf ihn 
vertrauen.“ 
Die Bibel (Nahum 1, 7) 
 
 

Jehovas Zeugen 
Versammlung Kenzingen
Holderackerstr. 7
79346 Endingen am Kaiserstuhl 
Telefon (07644) 9591068

Sonntag, 04.02.24 17.00 Uhr
Öffentlicher Vortrag: Dem Geist der Welt wi-
derstehen
Besprechung des wöchentlichen Wacht-
turm-Studienartikels 
Mittwoch, 07.02.24 19.00 Uhr
Zusammenkunft unter der Woche 
 
 

SIEBENTEN-TAGS- 
ADVENTISTEN
Birkenwaldstraße 5, Herbolzheim

www.adventgemeinde-herbolzheim.de

Herzliche Einladung zu unseren 
Gottesdiensten und Veranstaltungen 
Gottesdienst 
Jeden Samstag – (Sabbat) 
09.30 Uhr Bibelgespräche für Erwachsene, 
Jugendliche und Kinder 
11.00 Uhr Predigt 
 
Bibeltelefon 
Tägliche Andacht Tel. 07643 347349  
 
Hope TV: Radio & TV-Programm 
Empfang: Satellit, Kabel (Vodafone) und 
Internet Infos: 
www.hopetv.de, Tel. 0800/46 33 68 64 
 
Weitere Informationen: 
Gemeindeleitung 
D. Feser, Tel. 0160 363 5678 
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Hemdglunker-Umzug

der uralten Kenzinger Fasnet 2024

Das uralte traditionelle
Schnurre’ (Narrentreiben)
in allen Lokalen vom
Schmutzige Dunschdig
bis Zischdig.

„Stolz hopse mir durchs 
Schwobedor und mache
Fasnet sit zweihundert Johr ”

Kartenvorverkauf
zum Zunftkappenabend im Foyer des Rathauses
am Samschdig 20. Jänner (Januar) von 9 - 12 Uhr

Samschdig, 20. Jänner (Januar)
Zunft-Preismaskenball  
Motto: „Faleri, Falera”
Beginn 20:11 Uhr in d’r Alte Halle, Anmeldung bis 19:00 Uhr
Verlosung der Startnummern um 19:15 Uhr
Unterhaltung und Tanz. Närrische Kopfbedeckung oder Welle-Bengel

Samschdig, 03. Hornung (Februar)
Großer Zunftkappenabend „D’r Narrespiegel”
mit der Welle-Bengel-Kapelle (Stadtkapelle)
Beginn 19:45 Uhr in der Üsenberghalle mit dem Spielmannszug
Närrische Kopfbedeckung oder Welle-Bengel,
nach dem Programm Tanz und Barbetrieb

Schmutziger Dunschdig, 08. Hornung (Februar)
Eröffnung der Kenzinger Fasnet mit Hemdglunker-Umzug
19:11 Uhr Fasnet-Ausrufen durch Stadtbüttel und Stadtwächter.
Anschließend Umzug der Welle-Bengel-Zunft zum Welle-Bengel-
Brunnen und Taufe mit Welle-Bengel-Geist und vor’s Rothüs. 
Übergabe des Stadtschlüssels. Entzünden des Narrenlichts. 
Verkünden der Narrengesetze. Eröffnung des Schnurrens.

Ein echter Narr besucht alle Veranstaltungen 

der Zunft, auch wenn er keinen Auftritt hat.

Motto:

Z W E I H U N D E R T  J A H R E  F A S N E T  I N  K E N Z I N G E N

Fasnet-Friddig, 09. Hornung (Februar)
14:11 Uhr  Kinder-Fasnet (Narresome) 
mit Tanz und Unterhaltung in d’r Alte Halle.

Fasnet-Samschdig, 10. Hornung (Februar)
10:11 Uhr  Gizig-Gizig-Umzug  (Narresome), 
Aufstellung am Kirchplatz Schnurren - Schnurren - Narrentreiben

Fasnet-Sunndig, 11. Hornung (Februar)
14:31 Uhr  Großer Narren-Umzug
Austeilung des Narrenvespers an d’Narresome vorm Rothüs.

Fasnet-Mändig, 12. Hornung (Februar)
7:11 Uhr  Taganrufen mit dem Spielmannszug (Wecke’ in d‘r Altstadt)
9:45 Uhr  Antreten der Bürgergarde am Rothüs.
In d’r Alte Halle: 10:11 Uhr  Zehni-Mess der Bürgergarde 
mit närrischem Programm und Narrensuppe.

Fasnet-Zischdig, 13. Hornung (Februar)
20:11 Uhr  Hieler-Umzug Feierliche Verbrennungszeremonie 
        des Erz-Welle-Bengels vor’m Rothüs, Rückgabe der Narren-
              gesetze und des Stadtschlüssels, Trauerrede, Fällen des 
                   Narrenbaums, Narrentreiben und Schnurre’-Ausklang.

Bachdatscher Nordweil e.V.

Am Dienstag haben Jungtalente von Nah und Fern die Möglichkeit auf der Bühne zu glänzen. Anmeldung bis Fasnetsamschdig bei Narrevadder Ottl

Frauefasnet in der Linde

Bunde Obe in der Herrrenberghalle 

Giezig Umzug  
Eröffnung des Bachdatscherkellers
Fasneteröffnung und Hemdglunkerumzug
Preismaskenball in der Herrenberghalle      

Narresomeparty  Narresomeparty  
Der Lumpensammler
After Work Party für Bachdatscher, 
Fähnliuffhänger, Uffbauhelfer und Gerußelti 

Querbeet - Märkt um de Narrebrunnen 
Gemüse, Kleidung, Vitamine, Eia usw.

Teilnahme am Kenzinger Fasnetumzug 
Busfahrt für alle Narren nach NordweilBusfahrt für alle Narren nach Nordweil
Maskeli, Schnurren und Narrentreiben in allen Lokalen

Wecken durch den Narrenrat
Nudelsuppenessen in der Linde
Nordweiler Fasnetumzug 
mit vielen närrischen Gruppen und Wagen, 
anschließend Maskeli, Schnurren und Narrentreiben in allen Lokalen und im Bachdatscherkeller

WWecken durch die Jungmusik
Bachdatschersuppe für Jung und Alt im Bachdatscherkeller
Kinderumzug und Kinderfasnet
Bunter Nachmittag in der Herrenberghalle mit Maskenverlosung und Maskeli-, Dorfschmuck-, und 
Butzprämierung
Versteigern des Narrenbaumes und Mathisverbrennung

20:01 Uhr   

20:01 Uhr 

10:11 Uhr    
17:31 Uhr   
18:01 Uhr   
20:11 Uhr   
                            

15:01 Uhr   
22:01 Uhr   
      
    

               
 9:31 Uhr   

14:31 Uhr 14:31 Uhr  
19:01 Uhr  
20:11 Uhr   
              

8:11 Uhr      
11:11 Uhr      
14:31 Uhr     

9:31 Uhr 9:31 Uhr      
11:31 Uhr     
14:11 Uhr     

20:11 Uhr     

drum  mache bi uns Rabatz, denn hoorig, hoorig isch die Katz

Schmutziger Dunschdig 08.02.

Fasnet Zischdig 13.02.

Samschidg  03.02.

Fasnet Mändig 12.02.

Fasnet Sundig 11.02.

Fasnet Samschdig 10.02.

echti Strossefasnet

Fasnet Fridig 09.02.

Fridig 26.01.

Narrenfahrplan 2024
HECKLINGER FASNET FAHRPLAN 2024 

01.02.2024 DUNSCHDIG      

15:01 Uhr Seniorefasnet im Sportheim 

06.02.2024 ZISCHDIG VOR FASNET    

19:31 Uhr Fräuefasnet im Pfarrheim 

08.02.2024 SCHMUTZIGE DUNSCHDIG  

14:31 Uhr Kinderschoel-Umzug durch’s ganze Dorf mit’m Müsikverein 

09.02.2024 FASNET FRIDDIG    

18:01 Uhr Fasnet-Kirch in der St. Andreas Kirche 

20:01 Uhr Wunderfitzball im Schlosskeller, Motto: „Helden der Kindheit“ 

11.02.2024  FASNET SUNDIG    

14:11 Uhr großer Hecklinger Fasnetumzug 
hinterher Fasnet uff‘m Schlosshof, im Schloss un uff dr Stroß 

ab 18:01 Uhr Schunkle, danze & hopse im Schloss mit DJ Hanne 
un später kumme d’Maidli & d‘Fräue zum schnurre 

12.02.2024  FASNET MÄNDIG     

09:04 Uhr Wecke durch d‘Müsikverein 

13:01 Uhr Nuddlesuppe uff’m Schlosshof 

13.02.2024 FASNET ZISCHDIG   

15:16 Uhr Kinderfasnet im Schloss 

18:01 Uhr Hexeobend, Fasnetverbrennung & Schnurgruppe-Prämierung 
im Kleine Schlosshof & großes Fasnet Finale im Schloss mit DJ Hanne 

Was meine Ihr? – Mir sin drbi 

Brunne – Gludderi 
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Oberrheinische Narrenschau 
Kenzingen 

Das Fasnetsmuseum des Verbandes 
Oberrheinischer Narrenzünfte 

Die Oberrheinische Narrenschau in Kenzin-
gen vermittelt einen lebendigen Eindruck 
der alemannischen Fasnet und verbreitet so 
das ganze Jahr über Fasnetsstimmung.  
Über 300 Narrengruppen aus dem Gebiet 
Ober- und Hochhrein in fantasievollem Häs 
und kunstvoll geschnitzten Holzlarven, in 
Gruppen nach Vogteien zusammengestellt, 
verdeutlichen dem Besucher die Vielfalt 
alemannischen Fasnetbrauchtums. Im Mu-
seumsshop besteht die Möglichkeit kleine 
Andenken wie Mäskchen, Wappengläser, 
Bücher und vieles mehr rund um die Fasnet 
zu erwerben.  
Gerne erhalten Sie auf Wunsch eine Füh-
rung durch die Narrenschau, in der Ihnen 
die Geschichte der alemannischen Fasnet 
durch unsere kundigen Museumsführer und 
Museumsführerinnen näher gebracht wird. 
Dieses Angebot kann auch außerhalb der 
Öffnungszeiten vereinbart werden.  

Das museumseigene Hockstübchen bietet 
Platz für bis zu 35 Personen und kann für pri-
vate Veranstaltungen, wie z.B. Familienfeiern 
oder Jahrgangstreffen, angemietet werden. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
Unsere Öffnungszeiten: 
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 
14:00 bis 17:00 Uhr 
(im Dezember ist das Museum nur für Grup-
pen geöffnet) 
 
Sie möchten eine Führung oder unser 
Hockstübchen mieten? 
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf oder 
Ihre E-Mail  
Tel.:  07644 900-113 
E-mail:  bold@kenzingen.de  
 

Deutsche Parkinson- 
Vereinigung (dPV) Regional-
gruppe Breisgau-Nord 
Die dPV Parkinson-Regionalgruppe Breisgau 
Nord trifft sich wieder regelmäßig jeden 
dritten Freitag im Monat um 14.30 Uhr. 
Die Treffen finden jetzt wieder wie vor der 
Corona-Zeit im Festsaal des Kreissenioren-

zentrums St. Maximilian- Kolbe, Offenburger 
Straße 10, Kenzingen, statt. 
  
Außer unseren Mitgliedern sind auch Gäste 
jederzeit herzlich willkommen, 
an unseren Gesprächen und Aktivitäten teil-
zunehmen. 

 

TTSV Kenzingen 
Koronarsportabteilung 
Ansprechpartner sind: 
Übungsleiter: 
Michael Bradatsch, Telefon 7329 
Abteilungsleiter: 
Werner Schäfer, Telefon 4603 
 

 

Philippinischer 
Kampfsport- 
verein  
Kenzingen

Liebe Kampfsportfreunde,unser Training fin-
det in gewohnter Ausführung statt. 
Wir trainieren wie immer, Montag in der Her-
renberg und Freitags in der Schulbuckhalle 
ab 19 Uhr.Freunde und Bekannte sind herz-
lich Willkommen. 
Auf ein zahlreiches Erscheinen freut sich 
Euer Vorstandsteam. 
Mit sportlichem Gruß. 
 
 

Judo Club Kenzingen e.V. 
Ab dem neuen Schuljahr haben wir wieder 
reguläre Trainingszeiten und trainieren wie-
der. 
Trainingszeiten sind: Montag bis Donners-
tag von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr Jugendliche 
und 
von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr Erwachsene. In 
den Schulferien findet kein Training statt. 
 
 

Schützengesellschaft 
Üsenberg 
Das Schießtraining findet frei-
tags von 19 bis 22 Uhr und 

sonntags von 10 bis 12 Uhr im Schützen-
haus statt (im Gewann Pfannenstiel, nach 
dem Kriegerdenkmal rechts hoch). Am Frei-
tagabend werden die Gasträume auch be-
wirtet. Jugendliche trainieren samstags ab 
18 Uhr. 

Bei Interesse an einem Schnuppertraining 
kontaktieren Sie bitte osm@sg-kenzingen.de. 
 

Angelsportverein Kenzingen, 
Im Brünnele 9 
Das Vereinsheim ist wieder geöffnet Sonn-
tag von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

Verein für deutsche 
Schäferhunde
Ortsgruppe Kenzingen

Übungszeiten: 
Jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr 
Jeden Samstag ab 15.00 Uhr 
Vereinsgelände „Im Brünnele“ 
Beim Recyclinghof 
Tel. 07643/8964 
 
 

Kleintierzuchtverein 
Kenzingen,  
Im Brünnele 

Öffnungszeiten des Vereinsheims:
Sonntag 10:00 bis 12:30 Uhr. 
 
 
Skat-Club Üsenberger Asse 
Die Spielabende finden nicht statt. 
 
 
Interessengemeinschaft  
Ski und Snowboard
„SKIGYMNASTIK“ 
An alle Wintersportler, die sich für die 
kommende Wintersaison fit und beweglich 
halten möchten, sind bei uns jederzeit herz-
lich willkommen. 
Wir trainieren derzeit jeden Mittwoch von 
20.15 bis 21.45 Uhr in der Turnhalle der 
Grundschule „Hecklingen“.  
Nähere Auskunft erteilt Patrik Laugi’e 
Tel. 07644/8602 
 
 

Katholische  
öffentliche Bücherei
St. Laurentius, Kenzingen

Eisenbahnstr. 22, 79341 Kenzingen 
Tel. 07644 5589074 
(während der Öffnungszeiten) 
e-mail: koeb-kenzingen@web.de 
www.bibkat.de/koeb-kenzingen
(Online-Katalog) 
Öffnungszeiten:  
Di:  15.00 - 17.30 Uhr  
Do:  09.30 - 11.00 Uhr 
  17.00 - 19.30 Uhr 

Am Donnerstagnachmittag, den 8.2. und 
am Dienstagnachmittag, den 13.2. haben 
wir wegen Fasnet geschlossen! 
Am Donnerstagvormittag ist die Büche-
rei geöffnet! 
 
Neue Essays!  
Ein Essay ist eine Abhandlung, die eine litera-
rische, gesellschaftliche oder wissenschaftli-
che Frage in knapper, anspruchsvoller Form 
behandelt. Im Mittelpunkt steht dabei die 
persönliche Auseinandersetzung des Autors 
mit einem Thema. Dabei begründet er auch 
mit Beispielen und Argumenten aus der Li-
teratur seine eigene Meinung. 
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Schreiber, Daniel 
Die Zeit der Verluste 
Daniel Schreiber hat schon einige Essays 
über große Gefühle und Tabus geschrieben. 
In „Nüchtern“ über die Alkoholsucht oder in 
„Allein“ über das Alleinsein jenseits der Ein-
samkeit. In diesem Buch schreibt er über die 
Trauer. Er beginnt, wie immer, beim Persön-
lichen, hier mit dem Tod seines Vaters. Doch 
er dehnt seine Gedanken auch wieder in das 
Große, Ganze und Gesellschaftliche aus. Was 
kann beim Trauern helfen - privat und gesell-
schaftlich? Wie gehen wir mit diesen überfor-
dernden Gefühlen um? Diesen Fragen geht 
Daniel Schreiber, auf der Suche nach Trost bei 
einem Urlaub in Venedig, nach. 
 
Wiest, Brianna 
101 Essays, die dein Leben verändern 
werden 
Der Weg zu einem glücklichen und erfüllten 
Leben verläuft selten gerade. Im Gegenteil 
- die Hürden und Hindernisse bringen uns 
zum Denken und lassen uns kreativ nach Lö-
sungen suchen und so an uns selbst wachsen. 
Durch ihre einfühlsame Art des Schreibens, 
ihr Wissen aus der Psychologie und ihre phi-
losophische Weitsicht hält uns Brianna Wiest 
den Spiegel vor und zeigt, wie wir Denkfehler 
erkennen und mentale Muster durchbrechen 
können. Ihre Gedankensammlung ist gebün-
delte Lebenshilfe und bietet Möglichkeiten für 
einen persönlichen Neubeginn.  
Wir wünschen eine interessante Lesezeit mit 
kraftspendenden neuen Impulsen! 
 

Schwarzwaldverein  
Kenzingen 

Mittwochswanderer:  
Mittwoch, den 07. Februar 2024 

Wanderung rund um Kenzingen 
Einkehr : Kirchplatz beim Inder 
15. Uhr Friedhof Parkplatz  

Anmeldeplicht: 
Christel Benzin 07644-7605 
Gäste sind immer willkommen ! 

Narrenzunft Kohler Hexen 
Kenzingen e.V. 
Wir wollen uns bei der Narrenzunft Welle 
Bengel Kenzingen für die Einladung zu Ih-
rem 200 Jubiläum bedanken, es waren 2 Tol-
le Tage die genial Organisiert waren. 

Und hier unser Narrenfahrplan für die Faes-
net 2024. 

03.02.24 Zunftkappenabend der Narren-
zunft Kenzingen Treffpunkt 19:00 Uhr in der 
Üsenberghalle. 

08.02.24 Schmutziger Donnerstag Fasneter-
öffnung Treffpunkt 19:00 Uhr am Kroneneck. 

09.02.24 Hexenparty im Vereinsheim der 
Kohler-Hexen Kenzingen ( auch für die Öf-
fentlichkeit) Industriestraße 6 Beginn 19:59 
Uhr. 

10.02.24 Gizig Umzug der Narrenzunft Ken-
zingen, Treffpunkt der Helfer um 9:30 Uhr 
bei Peter und Petra Schwarz. 

10.02.24 Suppe Kochen im Vereinsheim, 
14:00 Uhr. anschließend Schnurren Treff-
punkt 18:30 im Vereinsheim. 

11.02.24 Nudelsuppe Essen ( auch für die 
Öffentlichkeit ) im Vereinsheim ab 11:00 Uhr. 

11.02.24 Umzug der Narrenzunft Kenzingen, 
nach dem Nudelsuppe Essen 13:30 vom Ver-
eisheim aus. 

12.02.24 Umzug der Bachdatscher Nordweil 
Treffpunkt 12:00 Uhr Bushaltestelle Elektro 
Reber Kenzingen. 

13.2.24 Umzug der Heimbacher Waldteufel 
e.V. Treffpunkt 11:30 Uhr am Vereinsheim. 

14.02.24 Aufräumaktion im Vereinsheim 
Treffpunkt 14:00 Uhr im Vereinsheim. 

Auf eine schöne und närrische Fasnet, ein 
dreifaches Kohler-Hexen. 
 
 
 

 

 

8. Februar 2024 

-  Schmutziger Dunschdig 

Preismaskenball 
Herrenberghalle Nordweil 

19.01 Uhr Einmarsch des 

Hemdglunkerumzugs mit dem Musikverein 

Eintreffen der Masken spätestens 21 Uhr 

Für Tanzmusik und gute Stimmung sorgt 

Hanne Röderer 
Eintritt frei !!  

        Auf euren Besuch freut sich  
        der Gemischte Chor Nordweil 
 

 

 

 

 

Herzlich laden wir alle Kinder, Familien, 
Freunde und Verwandte, sowie die Hecklinger 

BürgerInnen ein zu unserem 

HEMDGLUNKERUMZUG  
am 08.02.24 

 

um 14.31 Uhr 
am kath. Kindergarten St. Andreas  

in Hecklingen. 

Als Hemdglunker verkleidet ziehen wir in Begleitung des 
Musikvereins Hecklingen durchs Dorf. 

Der Umzug führt durch die Kandelstraße, über die 
Kapellenbergstraße, durch die Dorfstraße und dann durch die 

Schloßbergstraße wieder zurück zum Kindergarten. 

Allen, bei denen wir zum „Gizig-Ruefe“ anhalten dürfen, 
schon jetzt ein recht herzliches DANKESCHÖN!!! 

Wir Erzieherinnen freuen uns auf Ihr Kommen! 
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2. Rechenschaftsberichte für das vergan-
gene Jahr 2023

a.)  1. Vorsitzender; Rückblick 2023 und 
Vorschau auf das Jahr 2024

b.)  Dirigent
c.)  1. Rechner, Bericht Kassenprüfer
d.)  Jugendwart
3. Totengedenken
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Aufnahme als aktive/r Musiker/in
6.. Ehrungen
7. Vorstellung neues Marketingkonzept
8. Bewilligung des Wirtschaftsplanes
9. Wünsche und Anträge
 
Alle Mitglieder, Gemeinderäte und die 
Öffentlichkeit sind herzlich eingeladen. 
 
Anträge sind schriftlich bis spätestens 9. 
Februar 2024 beim 1. Vorsitzenden Michael 
Czakalla, Ramiestraße 17, 79312 Emmendin-
gen einzureichen. 
 
 
Musikverein Hecklingen e.V. 
Generalversammlung am 
Freitag, 23.02.2024, 
im Sportheim in Hecklingen  
19:15 Uhr – Förderverein 
20:00 Uhr – Musikverein 
 
Berichte und Neuwahlen. 
 
Alle Mitglieder, sowie alle interessierten Bür-
gerinnen und Bürger sind hierzu recht herz-
lich eingeladen. 

Die Tagesordnung kann auf der Website des 
Vereins eingesehen werden: 
www.musikverein-hecklingen.de 
 
 

Der KOGL  
Emmendingen e. V. 
lädt alle Interessierten zum mo-
natlichen Infotag ein. Im De-
zember findet dieser am Sams-

tag, 03.02.24 von 10:00 – 12:00 Uhr im 
Lehrgarten an der Alten Straße in Kenzingen 
statt. Vorgestellt werden folgende Themen:

•	 Wildobst liegt voll im Trend 
Vor Jahren noch undenkbar, findet Wildobst 
heute immer mehr Liebhaber. Warum dies 
so ist und welche Anbaumethoden bei uns 
machbar sind, besprechen wir im Lehrgarten. 
Darüber hinaus geben wir Tipps, wie die jewei-
ligen Früchte verarbeitet werden können.

•	 Fingerspitzengefühl bei einer Diva - 
der Birne 

Die Birne erfreut sich in unseren Gärten zu-
nehmender Beliebtheit, will aber im Haus-
garten gekonnt gepflegt werden. Wir zeigen 
Ihnen die Birnen-Spindelerziehung und ge-
ben umfangreiche Hintergrundinformatio-
nen zu Standort, Sorten und Pflanzenschutz. 

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Spende 
zum Erhalt des Lehrgartens ist willkommen. 
Die Termine und Themen aller KOGL – Info-
tage sowie die Anfahrt zum Lehrgarten fin-
den Sie unter www.kogl-emmendingen.de. 

Beratung im Sozialrecht: 
Der nächste Sprechtag in Waldkirch im Rat-
haus beim Marktplatz (Generationenbüro) 
findet statt am Dienstag, den 6. Februar 
von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr. 
Die Beratung und rechtliche Vertretung um-
fasst die Rechtsgebiete aller gesetzlichen 
Sozialversicherungen (Kranken-, Unfall-, 
Renten-, Arbeitslosen und Pflegeversiche-
rung). Ebenso werden Mitglieder sowohl 
im Schwerbehinderten- und sozialen Ent-
schädigungsrecht als auch in der Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende und im Alter 
vertreten. Eine vorherige Terminvereinba-
rung unter Tel. 0 76 1 / 50 44 9-0 ist erfor-
derlich. 
 
 
Trauer-Treff 
Der Verein Hospiz-Hecklingen e.V. in Koope-
ration mit dem KaffeeSatz, Dorftreff & Bilb-
liothek in Malterdingen lädt herzlich zum 
nächsten TrauerTreff im KaffeeSatz am Mitt-
woch, 07.02.2024, um 19.00 Uhr ein. 
Der Trauer-Treff  bietet eine geschützte und 
vertrauensvolle Atmosphäre, um mit an-
deren Menschen, die einen Verlust erlitten 
haben, ins Gespräch zu kommen, sich aus-
zutauschen über gemachte Erfahrungen 
mit und in der Trauer. Es tut einfach gut, 
sich verstanden zu wissen. Die Teilnahme 
ist unabhängig davon, wie lange der Verlust 
zurückliegt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wann:   Fridig, 02.02.2024  
Uhrzeit:          20.11 Uhr 
Wo:   Rothüssaal Bombach 

 
 

 

Endlich ischs wieder sowit, 

in Bombach isch Fräuefasnet, des wird äu Zit ! 

Mir kenne hoffentlich uf euch bäue, 

un freie uns uf ä hüfe närrische Fräue ! 
 

 

Kath. Frauenbund 
ZV Bombach 

Frauenfasnacht Hecklingen
Am 6. Februar 2024 ist wieder 
Frauenfasnacht in Hecklingen 
 
Die Veranstaltung findet am 
06.02.2024 um 19.31 Uhr im Pfarr-
heim St. Andreas in Hecklingen statt. 
 
Auftritte wie immer bei Anne Wun-
derle Tel. Nr. 07644 1353 anmelden. 
 
Wir freuen uns auf Euer Kommen 
Das Frauenfasnachtsteam 

Stadtkapelle  
Kenzingen 
Generalversammlung 
Am Freitag, 16. Februar 2024 findet um 
20:00 Uhr im Probelokal der Stadtkapelle 
Kenzingen die Generalversammlung statt. 
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Eröffnung der Sitzung
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Narrenzunft  
Welle-Bengel  
Kenzingen e.V. 1824 
T E R M I N E  

#200 Jahre Fasnet in Kenzingen 
Närrischen DANK an alle Gönner, Helfer, 
Gäste, Anwohner, 
Wirtsleute, Freiwilige Feuerwehr, DRK, Poli-
zei, Stadt Kenzingen, Musiken, .......... 
Es war ein tolles närrisches Fest mit einer 
herrlichen Fasnetstradition. 
 
Festschrift 
Noch erhältlich bei Friseur Kaiser, Schreib-
waren Nadler, Bürgerbüro, Bücherwurm, Fa-
vours, MP Friseure 
 
Kartenvorverkauf Kappenabend 
Restkarten erhältlich bei unserer 
Säckelmeisterin Heike Blust 
Unter 07644 4298 oder ahblust@online.de 
 
Kappenabend 
03.02.2024 Üsenberghalle 
19.45 Uhr 

FASNET im Schtädtli 
08.02.2024 Schmutziger Dunschdig 
19.11 Uhr Fasnetseröffnung 
 
09.02.2024 Fasnetsfriddig -Achtung Neuer 
Veranstaltungstag 
14.11 Uhr Kinderfasnet Alte Halle 
 
10.02.2024 Fasnetssamschdig 
10.11 Uhr Gizig-Umzug 
11.02.2024 Fasnetssunndig 
14.31 Uhr Großer Umzug 
 
12.02.2024 Fasnetsmändig 
10.11 Uhr ZehniMess Alte Halle 
 
13.02.2024 Fasnetszischdig 
20.11 Uhr Fasnetverbrennung 
 
 

 

Turnerbund von 1882 e.V. Kenzingen 
Turnen - Handball - Volleyball - Badminton 
www.turner-bund-kenzingen.de
Sport am Abend
Auch der späte Vogel hält sich bei uns fit. 
Sport am Abend. Ideales Training für alle 
die länger arbeiten, Mamis die Tagsüber be-
schäftigt sind und auch alle die sich fit hal-
ten wollen. 

Damen Fitness Training 
Immer am Montag von 20:00 Uhr bis 21:00 
Uhr 
 
Bewegung mit Musik das bedeutet Spaß 
und ist ein abwechslungsreiches und inten-
sives Ganzkörpertraining. Mit Übungen zur 

Kräftigung der gesamten Muskulatur. Zum 
Teil auch unter Einsatz von Handgeräten. 
Ziel ist es muskulären Dysbalancen vorzu-
beugen, die Muskulatur zu stärken, sowie 
die Beweglichkeit nachhaltig zu verbessern. 
 

Aerobic / Body-Formung 
Immer am Montag von 21:00 Uhr bis 22:00 
Uhr 
Aerobic ist eine Wohltat für das Herz-Kreis-
lauf-System und stärkt die Muskulatur. Die 
oft im Alltag vernachlässigt wird. Allgemei-
ne Ausdauer, körperliche Kraft und Koordi-
nation in den Bewegungsabläufen werden 
gesteigert. Body-Formung, Bauch-Beine-Po 
Training, Entspannung und Dehnen runden 
die Stunden ab. 
Bitte Gymnastikmatte, Handtuch und 
Getränk mitbringen. 
Kosten: Mitgliedschaft im TBK/
Zuzahlung 2,- € pro Stunde 
Unsere Übungsleiterin heißt 
Ingrid Gerber 
Aerobic Trainerin, Übungsleiter B
(Sport in Prävention) DTB-Rückentrainerin 

 
-------------------------------------------

 
Die 1.Herrenmannschaft ist bereits in der 
Fastnachtspause. 

Ansonsten sind noch viele Teams der SG 
Kenzingen/Herbolzheim im Einsatz. 

 
Die Handballspiele vom Wochenende: 
Samstag, 03.02.24: 
09:00 Uhr E-Jgd: 
FT v. 1844 Freiburg E1J : SG Ken/Her E1J, 
Freiburg/FT-Dreifeldspielhalle 
10:30 Uhr Mädchen E: SF Eintracht Frbg. 
MäE : SG Ken/Her MäE, 
Freiburg/Wentzingerhalle 
14:40 C-Jgd: TuS Altenheim CJ : 
SG Ken/Her C1J, 
Neuried-Altenheim/Herbert-Adam-Halle 
15:30 Uhr D-Jgd: TV Gundelfingen DJ : 
SG Ken/Her D1J, 
Gundelfingen/Sporthalle 
16:00 Uhr Damen: SFE Freiburg Da2 : 
SG Ken/Her/Em Da, 
Freiburg/Wentzingerhalle 

Sonntag, 04.02.24: 
10:40 Uhr E-Jgd: HG Müllheim/Neuen-
burg E2J : SG Ken/Her E2J, 
Müllheim/Sporthalle II 
12:05 Uhr E-.Jgd: HG Müllheim/Neuen-
burg E1J : SG Ken/Her E2J, Müllheim/
Sporthalle II 
13:20 Uhr B-JGd: SG Waldk./Denzl. B2J : 
SG Ken/Her/Ri BJ, Denzlingen/Sporthalle 
14:40 Uhr D-.Jgd: SG Waldk./Denzl. D2J : 
SG Ken/Her D2J, 
Denzlingen/Sporthalle 
17:00 Herren: Alem. Zähringen 1 : 
SG Ken/Her 2, 
Freiburg-Zähringen/Jahnhalle 
19:45 Uhr Herren: TuS Oberhausen 2 : 
SG Ken/Her 3, 
Rheinhausen/Rheinmatthalle 

Tafel Herbolzheim e.V. 
Konrad-Adenauer-Ring 1, 
79336 Herbolzheim 
Tel. 07643-933432 
 
Aktuelle Information der 
Tafel Herbolzheim e.V.  
Unsere Öffnungszeiten:  
Dienstag und Donnerstag  10 – 12 Uhr  
Mittwoch und Freitag  10 – 15 Uhr  
Samstag  10 – 13 Uhr  
Montag  geschlossen 
 
Sie finden unseren Tafelladen direkt neben 
dem Globus-Baumarkt. 
 
Wir freuen uns über ehrenamtliche Mit-
hilfe – wenn Sie interessiert sind, dürfen 
sie sich gerne bei unserer Ladenleitung Eva 
Christoph melden ( 07643 – 933 432 ). 
 
Spendenkonto bei der Volksbank Lahr: 
IBAN DE23 6829 0000 0049 3442 01. 
Wir stellen ihnen auf Wunsch gerne eine 
Zuwendungsbescheinigung aus. 

 
Reservistenkameradschaft 
Oberrhein im VdRBW e.V. 
Info‘s zum Treffpunkt und anderen Fragen 
gibt es von Dieter Bruhin unter 
0175-9145263 

Pflegestützpunkt Landkreis 
Emmendingen 
In der Beratungsstelle für gesetzlich versi-
cherte Pflegebedürftige, Angehörige und 
Interessierte aller Altersgruppen sind Infor-
mationen rund um das Thema Pflege, die 
regionalen Angebote und die gesetzlichen 
sowie kommunalen Leistungen erhältlich. 
Der Pflegestützpunkt bietet zudem Hilfe-
stellung bei der Inanspruchnahme dieser 
Leistungen. Die Beratungen erfolgen tele-
fonisch oder persönlich im Pflegestützpunkt 
Emmendingen, während der Außensprech-
zeiten in Endingen, Herbolzheim und Wald-
kirch oder beim Hausbesuch. Weitere Infos 
und Terminvereinbarungen telefonisch un-
ter 07641 451-3095/ -3091/ -3025, per Mail 
unter pflegestützpunkt@landkreis-emmen-
dingen.de oder auf der Homepage 
www.landkreis-emmendingen.de/
pflegestuetzpunkt 

WOCHE FÜR WOCHE

AKTUELLES, INFORMATIVES,  

WISSENSWERTES  
IN IHREM HEIMATBLATT
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Kleiderkammer Kenzingen 
In Kenzingen, Industriestraße 6, Erdge-
schoss, bietet die Kleiderkammer eine gute 
Einkaufsmöglichkeit zu günstigen Preisen. 

Unsere Öffnungszeiten:
•	 Jeden Dienstag von 09:00 bis 11:30 Uhr
•	 Jeden ersten und dritten Donnerstag im 

Monat von 16:00 bis 18:30 Uhr
 
Was gibt es in der Kleiderkammer?
•	 Damen- und Herrenkleidung: Blusen, 

Hemden, T-Shirts, Hosen, Jeans, Schuhe, 
Sportbekleidung, Jacken, Mäntel etc.

•	 Kinderkleidung: Babybekleidung, Ho-
sen, Pullis, Jacken, Schuhe, Sportbeklei-
dung etc.

•	 Wäsche: Bettzeug und Decken, Handtü-
cher, Tischwäsche etc.

Die aktuellen Öffnungszeiten können Sie 
jederzeit dem Aushang im Schaukasten im 
Eingangsbereich der Kleiderkammer ent-
nehmen. 

Abschied nach mehr  
als 44 Jahren 
Am 31. Januar 2024 fahren die Linienbusse 
der Südwestdeutschen Landesverkehrs-Gm-
bH (SWEG) zum letzten Mal auf der Linie 106 
von Endingen am Kaiserstuhl über Wyhl und 
Weisweil nach Kenzingen und zurück. Von 
Donnerstag, 1. Februar 2024, an erhält die 
Linie die Nummer 560 und wird von einem 
neuen Betreiber gefahren. Die Fahrgäste 
werden daher gebeten, sich für alle Fragen 
rund um den Omnibusverkehr auf der Linie 
560 von Februar an nicht mehr an die SWEG 
zu wenden, sondern an den neuen Betreiber 
oder an das Landratsamt Emmendingen. 
Die SWEG-Busse waren seit mehr als 44 Jah-
ren auf dieser Linie unterwegs. „Wir bedanken 
uns sehr herzlich bei allen Fahrgästen und 
den bedienten Kommunen für die langjährige 
Treue und das Vertrauen!“, so Thomas Lang, 
SWEG-Regionalleiter Bus Süd, und fügt an: „Wir 
bedauern, dass sich der Landkreis trotz jahr-
zehntelangen zuverlässigen Betriebs für eine 
Vergabe an einen anderen Betreiber entschie-
den hat.“ Die SWEG bleibt allerdings ein wich-
tiger Mobilitätspartner im Landkreis Emmen-
dingen. Von Endingen werden weiterhin fünf 
Buslinien bedient sowie der Stadtbusverkehr 
in Emmendingen im Auftrag der Stadtwerke. 
Außerdem betreibt die SWEG den Schienen-

personennahverkehr auf zwei Abschnitten, 
die auch durch den Landkreis Emmendin-
gen führen – und zwar auf den Strecken Rie-
gel-Malterdingen – Endingen a. K. – Breisach 
und Freiburg – Denzlingen – Elzach. 
Über das Unternehmen
Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-Gm-
bH ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in 
Lahr/Schwarzwald, das in Baden-Württem-
berg und teilweise angrenzenden Gebieten 
Busverkehr im Stadt- und Überlandverkehr 
sowie Schienengüter- und Schienen-per-
sonennahverkehr betreibt. Im Jahr 2018 ist 
die Verschmelzung der Hohenzollerischen 
Landesbahn (HzL) mit Sitz in Hechingen 
vollzogen worden. Seit dem Jahreswechsel 
2021/2022 befindet sich auch die ehemali-
ge Abellio Rail Baden-Württemberg GmbH, 
die jetzt als SWEG Bahn Stuttgart GmbH fir-
miert, unter dem Dach des SWEG-Konzerns. 
Bei der SWEG arbeiten mehr als 1800 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. 
 
 
Anmeldetage im Kath.  
Kindergarten St. Andreas
Liebe zukünftige Kindergarteneltern,
noch bis zum 28. Februar 2024 haben Sie 
die Möglichkeit, Ihr Kind für das kommende 
Kindergartenjahr 2024 / 2025 und die fol-
genden Jahre anzumelden.
Wir betreuen Kinder im Alter von 2 bis 6 Jah-
ren in zwei Gruppen.
Folgende Betreuungszeiten stehen Ihnen 
derzeit zur Verfügung:
(Änderungen vorbehalten!)
Für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren:
Regelzeit: Mo - Fr von 7.45 - 12.30 Uhr und 
Mo, Di, Do von 14.00 - 16.15 Uhr
Verlängerte Öffnungszeit: 
täglich von 7.30 - 13.30 Uhr
Für Kinder ab 2 Jahren:
Regelzeit: Mo - Fr von 7.45 - 12.30 Uhr
Verlängerte Öffnungszeit: täglich von 7.30 - 
13.30 Uhr
Sollten Sie Interesse an einem Platz für Ihr 
Kind in unserer Einrichtung haben, neh-
men Sie gerne telefonisch Kontakt zu uns 
auf. Dies ist montags, dienstags und freitags 
zwischen 9.00 und 12.00 Uhr, sowie diens-
tags zwischen 14.00 und 16.00 Uhr mit Frau 
Nadja Bahr unter Tel. 07644-7785 möglich. 
Gerne können Sie sich auch per Mail bei uns 
melden: kita-hecklingen@kath-kenzingen.
de. Weitere Informationen über unsere Ein-
richtung sowie den Voranmeldebogen fin-
den Sie unter www.bw-kita.de 
(http://www.bw-kita.de/em/
kenzingen-st-andreas/index.htm)

Wir zeigen Ihnen gerne unsere Einrichtung 
und freuen uns auf ein persönliches Ge-
spräch, in dem wir anstehende Fragen be-
antworten.
Auf Ihren Besuch im Fliederweg 3, 
in Hecklingen freuen wir uns.

Herzliche Grüße
Ihr Kiga-Team 

 

Bewerbung: 
Herr Pfarrer Andreas Hansen, Offenburger Str. 21 
79341 Kenzingen, Tel. 07644/277 
Kenzingen@kbz.ekiba.de 
 

Fragen und weitere Informationen:  
Leitung Frau Gunhilde Dorgathen 
Tel. 07644/1795 
Ev. Kiga Kenzingen,  Breslauer Str. 18, 79341 Kenzingen 

  

Kleines, familiäres Team sucht 
 

   Pädagogische Fachkraft  
nach KitaG §7 (m/w/d), 70 %, ab sofort als 

Elternzeitvertretung  

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.vsa-online.de/Stellenportal 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  

 
 

 

       

    
 

  

     

    
 

 
 

  

  

 

 
 

 

  

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS





Sonniges Reihenhaus in Kenzingen
Ab 1. März 2024 zu vermieten

155 qm Wohnfl., 2 PKW-Stellpl. Bj. 2018, BHKW (Gas), EA in Bearb.,
KM € 1700,00; 2 Stellpl. € 60,00 + NK € 250,00 + Kaut.. 

Kontakt: h.w.ang@gmx.de

Wir suchen Unterstützung beim Einkaufen
in Nordweil für unsere Mutter. Fahrer für einmal 
wöchentlich gesucht. 

Tel. 0175 5205 238 

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
  07771 9317-932      print@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

DRUCKSACHEN 
AB AUFLAGE 1 . . .
MIT UNS FINDEN SIE DIE RICHTIGE 
WERBEFORM FÜR IHREN KUNDENFANG

Wussten Sie schon, dass beim Primo-Verlag nicht nur Ihr 
Heimatblatt hergestellt wird? Vor allem Kommunen, Schu-
len, Vereine und Kirchen nutzen gerne unser vielfältiges 
Angebot an Druckdienstleistungen. In unserer hochmoder-
nen Druckerei entstehen nicht nur PRIMO-Heimatblätter. 
Von uns erhalten Sie auch Ihre privaten oder geschäftlichen 
Drucksachen.

Publikationen:   Amts- und Mitteilungsblätter, 
Festschriften/Chroniken, Bücher, 
Vereinszeitungen, Schülerzeitungen 

Geschäftspapiere:   Visitenkarten, Briefbogen, 
Formulare, Durchschreibesätze, 
Geschäftsberichte

Werbemittel:   Blöcke, Kalender, Broschüren, 
Prospekte, Flyer, Mailings, 
Kataloge, Plakate

Private Drucksachen:   Einladungen, Grußkarten, 
Trauerkarten, Hochzeitszeitungen, 
Familienanzeigen

und vieles mehr...

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben ar - at - auf - bracht - coat - der - dig - drat - 
ei - eis - fa - fen - fi - flikt - flue - flug - frucht - fruech - ge - ge 
- ge - gel - gen - heit - huel - keit - kon - kot - kus - laep - lan - ne 
- nuech - pet - pfif - pisch - plan - qua - rif - ru - schaf - schen - 
schwin - sell - sen - ser - stoff - te - te - ter - tern - ti - tig - tisch 
- trans - was - wi - zeit - zeug - zwi sind 18 Wörter zu bilden, 
deren dritte und neunte Buchstaben, jeweils von oben 
nach unten gelesen, ein türkisches Sprichwort ergeben. 

1. dementieren

2. Rechteck auf Landkarten

3. Tempo

4. überseeisch

5. kaltes Dessert

6. sonderbar

7. Sachlichkeit

8. ugs.: Schlauberger

9. Firmenteilhaber

10. Schutzblech am Auto

11. Pfl anzengattung

12. Interim

13. Sprengkraft, Brisanz

14. entrüstet, erbost

15. albern, kindisch

16. größte kanarische Insel

17. Spezialverkehrsmittel

18. steifer Unterrock
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PRIMO-RÄTSELSPASS

ar - at - auf - bracht - coat - der - dig - drat - ar - at - auf - bracht - coat - der - dig - drat - ar - at - auf - bracht - coat - der - dig - drat - 

Lösung: 1. widerrufen, 2. Planquadrat, 3. Geschwindigkeit, 4. transatlantisch, 
5. Fruchteis, 6. eigenartig, 7. Nuechternheit, 8. Pfi ffi kus, 9. Gesellschafter, 10. 
Kotfl uegel, 11. Huelsenfruechte, 12. Zwischenzeit, 13. Konfl iktstoff, 14. auf-
gebracht, 15. laeppisch, 16. Teneriffa, 17. Wasserfl ugzeug, 18. Petticoat – Das 
Auge ist ein Fenster, das ins Herz schaut



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
SPANISCHE KARTOFFELWÜRFEL AUS DEM OFEN: 
Backofen auf 240°C Ober-/Unterhitze (220°C 
Umluft) vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier 
auslegen. Kartoffeln gut waschen und in 2 bis 3 cm 
große Würfelchen schneiden. Diese in eine Schüssel 
oder in einen Topf legen und mit reichlich kochen-
dem Wasser übergießen. 10 Min. ziehen lassen (auf 
diese Weise wird überschüssige Stärke ausgewa-
schen). Dann die Kartoffelwürfel unter lauwarmem 
Wasser abbrausen und mit einem Geschirrtuch 
vorsichtig trockentupfen. 
Das Salz und die Gewürze erst miteinander, dann 
auch noch mit Olivenöl mischen. Nun die Kartof-
feln auf das mit Backpapier ausgelegte Backblech 
geben und darauf die Würfelchen gut mit dem 
Gewürz-Olivenöl durchmischen. Im Ofen dann bei 
240°C Ober-/Unterhitze (220°C Umluft) für ca. 15 
Min. backen, wenden und weitere 15 Min. backen.

AUFGESPIESSTE HÄHNCHENBRUSTFILETS: 
Die Hähnchenbrustfi lets in feine Streifen schneiden. 
Honig, Sojasauce, dunkles Hefeweizenbier, Senf, 
Chilifl ocken und Olivenöl in einer großen Schüssel 
verrühren. Diese Marinade über die Hähnchenbrust-
fi lets geben und für 2 Std. ab in den Kühlschrank 
damit. Danach die Hähnchenstreifen auf Spieße 
stecken und in einer Grillpfanne 2 bis 3 Min. von 
beiden Seiten in Olivenöl braten.

ASIA-MAYO-DIP: 
Die Sojasauce in einem Topf langsam köcheln lassen 
und auf die Hälfte reduzieren. Abkühlen lassen. Den 
Koriander ohne Stiele hacken und mit Mayonnaise 
vermengen. Creme fraîche und Joghurt gut unter-
rühren. Dann mit dem Gewürzpulver und reduzier-
ter Sojasauce abschmecken. Bis zum Servieren im 
Kühlschrank aufbewahren.

KOHLRABI-APFEL-SALAT: 
Kohlrabi und Äpfel schälen, in Stifte hobeln und 
diese mit Zitronensaft, Olivenöl, Sauerrahm, Ahorn-
sirup, Petersilie, Salz, Pfeffer vermengen. 

Tipps & Tricks
Ob für Fleisch, Fisch oder Gemüse – So-

jasauce ist eine prima Basis für Marinaden. 

Aus geschmacklicher Sicht ist sie salzig bis 

süßlich und vollmundig. 1 EL Sojasauce enthält 

ca. 2,7 g Salz. In Sojasauce stecken wertvolle 

Aminosäuren, sie hat kaum Kalorien und kein 

Fett. Als Alternative kann man zur Not auf 

Worcestersauce zurückgreifen. Die Faustregel 

für beide lautet: Weniger ist oft mehr. 

Sojasaucen-Flaschen im Kühlschrank 

aufbewahren. Dann bleiben Farbe 

und Aroma erhalten.
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SPANISCHE KARTOFFELWÜRFEL AUS DEM OFEN, 

AUFGESPIESSTE HÄHNCHENBRUSTFILETS 

MIT ASIA-MAYO-DIP UND KOHLRABI-APFEL-SALAT

ZUTATEN 
FÜR 4 PORTIONEN
SPANISCHE KARTOFFEL-
WÜRFEL AUS DEM OFEN
6 große Kartoffeln
2 l kochendes Wasser
½ - 1 TL Salz (nach Belie-
ben)
¼ TL Paprika-Pulver
¼ TL Chili-Pulver
¼ TL Knoblauchpulver
¼ TL Tomatengewürz
2 EL Olivenöl

AUFGESPIESSTE HÄHN-
CHENBRUSTFILETS
2 Hähnchenbrustfi lets 
(600 g)
50 g Honig
50 ml Sojasauce
100 ml dunkles Hefewei-
zenbier oder Malzbier
1 TL mittelscharfer Senf
¼ TL Chilifl ocken
Etwas Olivenöl

ASIA-MAYO-DIP
100 ml Sojasauce
1 Bund Koriander
250 ml Mayonnaise
1 EL Creme fraîche
1 EL Joghurt (10 %)
1-2 TL Fünf-Gewürze-Pul-
ver (Five Spice)

KOHLRABI-APFEL-SALAT
600 g Kohlrabi
2 Äpfel
1 Biozitrone – davon der 
Saft
4 EL Olivenöl
200 g Sauerrahm
1 EL Ahornsirup
1 Bund Petersilie, fein 
gehackt
Salz, Pfeffer



Betriebsruhe - Fasnet 2024

Aufgrund der närrischen Tage 
Schmotzige Dunschdig 08.02.2024
und Fasnet-Freitag 09.02.2024 
bleibt unser Betrieb geschlossen. 

Ab dem 12.02.2024 (Rosenmontag) 
sind wir wie gewohnt wieder für Sie da. 

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Bürokraft (m/w/d)
für 12 Stunden pro Woche zur Unterstützung 

in Kenzingen gesucht!

Zentrum für Heilpädagogik und Familientherapie
willkommen@mein-blaues-haus.de



www.primo-stockach.de



WICHTIGE INFORMATION

Vorgezogener Anzeigenschluss in KW 6!
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 6 erscheinen?
Dann buchen Sie einen Tag früher!

Aufgrund des „Schmotzigen Dunschtig“
am Donnerstag, 8. Februar 2024 ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:
Anzeigenschluss Montag    Freitag in der Vorwoche 9 Uhr
Anzeigenschluss Dienstag    Montag 9 Uhr
Anzeigenschluss Mittwoch    Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige für KW 6  
spätestens am Freitag, 02.02.2024 im Verlag eingehen.

0 77 71 93 17-11
anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

NUSSBAUM-STAMMHOLZ sowie alle anderen
Laubstammhölzer gesucht.

TOUSSAINT GMBH, 79341 Kenzingen
Tel. 0 76 44 / 3 10, Fax 0 76 44 / 41 96, Mobil 0172 - 8 70 83 03

Wenn Picki, dann zur Sigi 
Kosmetik - Fußpflege

(auch Hausbesuche) Tel. 0 76 44 / 47 17

Wir pachten Ihre Freiflächen für Photovoltaik-Anlagen:
- bis zu 4.000 Euro/Hektar - Flächen ab 1,5 Hektar

Regional für Sie vor Ort. Kontaktieren Sie uns für ein  
persönliches Beratungsgespräch. 

Tel.: 0170 749 27 47
E-Mail: info@ret-solar-invest.de 
Web: www.ret-solar-invest.de 



Die Adresse vor Ort!
Handel  Handwerk  Gewerbe

SONDERSEITEN SPECIAL IN FREIAMT MALTERDINGEN  KENZINGEN  RIEGEL

DIE ADRESSE VOR ORT! KW 5

Die Adresse vor Ort!
Handel  Handwerk  Gewerbe

Nächste Sonderseite in KW 12
Anzeigenschluss für KW 12 am Di, 12.03.2024 um 12 Uhr

0 77 71 93 17-11 0 77 71 93 17-40 anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de



Photovoltaik vom Fachmann!
Energiekosten senken 
und die Umwelt schonen

- individuelle Fachberatung
- fachgerechte Montage
- Planung & Projek� erung
- Verkauf

Elektro Reber GmbH
Off enburger Str. 8 |79341 Kenzingen
Tel. 07644/1533 
info@elektrohaus-reber.de


